
 

 

Stadt Kelsterbach  
 

Bebauungsplan  Nr. 1/2024  

ĂRechenzentrum Kornwegñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGRÜNDUNG mit Umweltbericht  

 

 

 

 

SATZUNGSFASSUNG 

 

 

 

Stand: 12.11.2025 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Inhaltsverzeichnis 

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 2 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

INHALTSVERZEICHNIS  

I WESENTLICHE INHALTE, ZIELE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ........ 4 

1 Planungsanlass, Planungsziele, Verfahren 4 

1.1 Planungsanlass / Planungserfordernis 4 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 4 

1.3 Verfahren 4 

2 Plangebiet 5 

2.1 Lage und Größe des Plangebiets 5 

2.2 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet 6 

2.3 Umgebung des Plangebiets 6 

3 Planungsvorgaben 7 

3.1 Raumordnung und Landesplanung 7 

3.2 Bestehendes Baurecht 14 

3.3 Informelle Planungen 16 

3.4 Fachplanungen und Fachbelange 20 

4 Städtebauliches Konzept 28 

4.1 Städtebauliches Konzept 28 

4.2 Planungs- und Standortalternativen 32 

5 Planinhalte 32 

5.1 Art der baulichen Nutzung 32 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 33 

5.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen 34 

5.4 Verkehrsflächen 36 

5.5 Grünordnerische Festsetzungen sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 36 

5.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 39 

5.7 Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen 39 

5.8 Maßnahmen, die der Klimaanpassung dienen 39 

5.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 39 

5.10 Wasserrechtliche Festsetzungen 39 

5.11 Hinweise 40 

5.12 Pflanzenlisten 40 

6 Auswirkungen der Planung 40 

6.1 Umweltauswirkungen 40 

6.2 Städtebauliche Auswirkungen 41 

6.3 Auswirkungen auf den Verkehr 41 

6.4 Auswirkungen durch Lärm 43 

6.5 Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung 44 

6.6 Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung 47 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Inhaltsverzeichnis 

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 3 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

6.7 Städtebaulicher Vertrag 47 

6.8 Flächenbilanz / städtebauliche Kennwerte 48 

6.9 Kosten der Planung 48 

II UMWELTBERICHT ............................................................................................... 49 

1 Einleitung 49 

1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 49 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 49 

1.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 
Berücksichtigung bei der Planaufstellung 50 

2 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 57 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario) 57 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung (Prognose-Nullfall) 67 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung (Prognose-Planfall) 70 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen und geplante Überwachungsmaßnahmen 86 

2.5 Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 89 

2.6 Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 
zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 89 

3 Zusätzliche Angaben 89 

3.1 Verwendete technische Verfahren / Hinweise auf Schwierigkeiten, z.B. 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse 89 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen (Monitoring) 93 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 94 

3.4 Verwendete Unterlagen 99 

III ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN .................... 100 

1 Einführung 100 

2 Kurzübersicht der Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 100 

3 Aufstellungsverfahren sowie Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 100 

4 Berücksichtigung der Umweltbelange 101 

5 Standort- und Planungsalternativen 102 

IV VERWENDETE UNTERLAGEN ......................................................................... 103 

 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Begründung  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 4 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

I WESENTLICHE INHALTE, ZIELE UND AUSWIRKUNGEN DER 

PLANUNG 

1 Planungsanlass , Planungsziele , Verfahren   

1.1 Planungsanlass / Planungserfordernis  

Ein privater Investor hat die Flächen des ĂEuroportñ in Kelsterbach erworben und beabsichtigt 

nunmehr die Entwicklung eines Rechenzentrums. Die im Plangebiet gelegenen überwiegend für 

Logistik genutzten Flächen sollen dabei schrittweise umstrukturiert und für die Errichtung von 

Rechenzentren vorbereitet und genutzt werden. Im südlichen Teil der Liegenschaft wurde bereits 

die Errichtung eines ersten Rechenzentrums nach § 34 BauGB genehmigt. Die Errichtung dieses 

Rechenzentrums ist bereits weit fortgeschritten. Für die Errichtung weiterer Rechenzentren ist die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach hat daher in ihrer Sitzung am 

21.05.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ f¿r ein 

sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ĂRechenzentrenñ gefasst. Durch die 

Aufstellung des Bebauungsplans soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Plangebiets 

vorbereitet und die Ansiedlung von Rechenzentren ermöglicht werden. 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Wesentliche Ziele der Planung sind:  

-  Die Ansiedlung von Rechenzentren, 

-  die Sicherung und Entwicklung der digitalen Infrastruktur, 

-  die Stärkung des Wirtschafts- und Technikstandortes, 

-  die Sicherung der Verträglichkeit mit dem Umfeld, insbesondere mit benachbarten 
Wohnnutzungen, 

-  die Berücksichtigung der Klimaschutz- und Umweltbelange inklusive Abwehr negativer 
Auswirkungen auf das Stadtklima. 

1.3 Verfahren  

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren gemäß § 2 ff. BauGB mit einer Umweltprüfung 

aufgestellt. Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange erfolgt im 

Umweltbericht als gesondertem Teil II der Begründung. 
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2 Plangebiet  

2.1 Lage und Größe des Plangebiets  

 

Abbildung 1: Katasterauszug  mit Abgrenzung  (unmaßstäblich  / schwarz  gestrichelt  = Geltungsbereich)  

Das Plangebiet befindet sich im Siedlungszusammenhang der Stadt Kelsterbach unmittelbar 

südlich angrenzend an die Bahntrasse Wiesbaden ï Frankfurt, ºstlich der StraÇe ĂLanger 

Kornwegñ und westlich der StraÇen ĂKleiner Kornwegñ und ĂAm Glanzstoffwerkñ.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 10,9 ha und 

wird wie folgt begrenzt:  

- Im Nordwesten durch die Bahntrasse der Strecke Wiesbaden ï Frankfurt, 

- im Osten durch angrenzende Wohnbebauung, Gewerbebetriebe, die Straße ĂAm 

Glasstoffwerkñ und die Straße ñKleiner Kornwegñ, 

- im Südosten durch gewerbliche und untergeordnet wohnbauliche Nutzungen (Flurstücke 

315/4, 306/2 und 303/9) und  

- im Süden durch die Parzellen einer ehemaligen Gleistrasse (Flurstücke 317/2 und 89/4).  

Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke der Gemarkung Kelsterbach: 
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Tabelle 1:  Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

(Wiedergabe, maßgebend ist die Abgrenzung in der Planzeichnung)  

Gemarkung Kelsterbach, Flur 4 

302/10 302/23 302/24 

(* Flurstücke liegen nur teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplanes) 

2.2 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet  

Das Plangebiet ist Bestandteil des Gewerbegebiets Langer Kornweg im Südwesten des 

Kelsterbacher Siedlungsgebiets. Das Gebiet um den Langen Kornweg entstand in den 1960/70er 

Jahren und teilt sich in das Gewerbegebiet ĂLanger Kornwegñ sowie den ĂEuroportñ, der zwischen 

1964 und 1994 errichtet und bisher durch die Bereiche Büro, Produktion, Service und Logistik 

gemischt genutzt wurde.  

Das Plangebiet umfasst in wesentlichen Teilen das Gelªnde des ĂEuroportsñ. Im Plangebiet 

befinden sich drei größere Hallengebäude, welche im Wesentlichen durch Logistikbetriebe 

genutzt werden, sowie zugehörige Bürogebäuden mit bis zu III Vollgeschossen sowie drei 

Bürobauten mit bis zu IV Vollgeschossen und weitere untergeordnete Gebäude. Die 

Gebäudegrundfläche umfasst insgesamt rund 37.500 m². Die Gebäude sind über gemeinsame 

Wirtschaftshöfe miteinander verbunden und über diese an die angrenzenden öffentlichen 

Verkehrsflächen angeschlossen.  

Das auf dem Flurstück 310/23 im Süden des Plangebiets ursprünglich aufstehende Gebäude mit 

einer Grundfläche von rund 8.800 m² und bis zu V Geschossen wurde zwischenzeitlich  

zurückgebaut und der Ersatzneubau - Errichtung eines ersten Rechenzentrums ï ist 

zwischenzeitlich weit fortgeschritten. Die planungsrechtliche Beurteilungsgrundlage für den Bau 

dieses ersten Rechenzentrums stellte § 34 BauGB dar.  

 

Das Flurstück 302/10 im Bereich der Hauptzufahrt des ĂEuroportsñ vom Kleinen Kornweg aus 

umfasst eine Transformatorenstation der Syna GmbH, welche im Bestand das Plangebiet sowie 

angrenzende Flächen mit Strom versorgt.  

Insgesamt ist das Plangebiet nahezu vollständig versiegelt. Lediglich in den Randbereichen 

finden sich vereinzelte Grünstrukturen. 

2.3 Umgebung des Plangebiets   

Nordwestlich grenzt das Plangebiet an die Bahntrasse Wiesbaden ï Frankfurt an. Nördlich der 

Bahntrasse befindet sich das ehemalige ENKA-Gelände, welches einer Nachnutzung zugeführt 

wurde. Mittig wurde ein Einkaufszentrum bestehend aus I-geschossige Gebäuden für einen 

Lebensmittelvollsortimenter, einen Discounter, ein Bekleidungsfachgeschäft, ein Drogeriemarkt 

sowie Bürogebäude errichtet. Östlich hiervon schließt sich Wohnbebauung in Form von 

zweigeschossigen Einfamilienhäusern (Reihenhäusern) an. Westlich des Einkaufszentrums 

befindet sich eine Brachfläche, die temporär als Stellplatzfläche genutzt wird. In der Nähe des 

Kreisverkehrsplatzes Rüsselsheimer Straße / Dr. Max-Fremery-Straße wurden eine Tankstelle 

sowie eine Pkw-Waschanlage errichtet.  
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Nordºstlich und ºstlich, entlang der StraÇen ĂAm Glanzstoffwerkñ, ĂWaldstraÇeñ und ĂKleiner 

Kornwegñ, befindet sich Wohnbebauung (überwiegend II- bis III-geschossige 

Mehrfamilienhäuser) und eine heterogene Struktur von Gewerbebetrieben. An der StraÇe ĂAm 

Glanzstoffwerkñ befinden sich I- bis III- geschossige Gewerbetriebe, ein Hotel, kleinere 

produzierende Gewerbeeinheiten und Logistikunternehmen. Entlang der ĂWaldstraÇeñ befinden 

sich Restaurants und eine Bankfiliale sowie an der StraÇe ĂKleiner Kornwegñ ein Restaurant, 

Büros und eine produzierende Gewerbeeinheit. Diese weisen eine II-/IIII-geschossige Bauweise 

auf.  

Südlich des Plangebiets, entlang der StraÇe ĂKleiner Kornwegñ, befindet sich überwiegend eine 

II- bis III-geschossige Wohnbebauung in Form von Mehrfamilienhäusern und II- bis III-

geschossige Gewerbebetriebe. Diese umfassen im wesentlichen Büronutzungen und kleinere 

Einzelhandelsbetriebe.  

Südwestlich des Plangebiets befinden sich überwiegend größere Gewerbetriebe der 

Logistikbranche mit mehrstöckigen Büroeinheiten und dahinterliegenden Hallengebäude. Davon 

südlich ebenfalls entlang der StraÇe ĂKleiner Kornwegñ befinden sich I- bis II-geschossige 

Wohnbebauung (Mehrfamilienhäuser) zu denen teilweise kleinere Gewerbeeinheiten gehören.  

3 Planungs vorgaben  

3.1 Raumordnung und Land esplanung  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 

anzupassen. Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung sowie in Aufstellung befindliche 

Ziele sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Abwägung zu 

berücksichtigen.Länderübergreifende r Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz  

Z I.1.1 Prüfun g des Hochw asserrisiko  

Das Plangebiet befindet sich gemäß den amtlichen Daten nicht innerhalb eines festgesetzten 

Überschwemmungsgebietes HQ 100 nach HWG. Der Abstand zum nächstgelegenen 

festgesetzten Überschwemmungsgebiet HQ 100 nach HWG beträgt mindestens ca. 240 m sowie 

zum nächstgelegenen Fließgewässer mindestens als ca. 290 m (vgl. Geoportal Hessen)1.  

Die Auswirkungen durch Starkregenereignisse auf das Plangebiet wurden untersucht: die 

Untersuchungsergebnisse sind dem Umweltbericht und dem Entwässerungskonzept zu 

entnehmen.  

Z I.2.1 Prüfung der Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse durch 

oberirdische Gewässer, durch Starkregen oder durch in Küstengebiete 

eindringendes Meerwasser  

Gemäß den vorliegenden amtlichen Daten aus dem Geoportal Hessen befindet sich das 

Plangebiet nicht in einem Überschwemmungsbiet (siehe Kapitel Z. I.1.1).  

 

1  Geoportal Hessen, aufgerufen unter: https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=748 (Stand: 13.03.2024). 

https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=748
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Die Planung ist von Hochwasserereignissen durch eindringendes Meerwasser nicht betroffen.  

Die Auswirkungen durch Starkregen werden im Entwässerungskonzept dargelegt.  

Z II.1.2 Freihaltung von Flächen für d ie Verstärkung der Hochwasserschutzanlagen  und 

für Deichrü ckverlegungen  

Flächen für die Verstärkung der Hochwasserschutzanlagen und für Deichrückverlegungen sind 

von der Planung nicht betroffen.  

Z II.1.3) Erhaltung des natürliche n Wasserversickerungs - und 

Wasserrückhaltevermögen s des Bodens  

Die Belange werden im Rahmen des Entwässerungskonzeptes berücksichtigt. Gegenüber der 

vorhandenen nahezu vollversiegelten Situation mit Ableitung in die Kanalisation ist von einer 

Verbesserung auszugehen. 

II.2.3 Freihaltung von Überschwemmungsgebieten von Infrastrukturmaßnahmen  

Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. Kritische Infrastrukturen der 

europäischen Verkehrsinfrastruktur und der europäischen Energieinfrastruktur, sowie Anlagen 

oder Betriebsbereiche nach der SEVESO-III-Richtlinie sind nicht Gegenstand der Planung. 

Gemäß § 5 Sektor Informationstechnik und Telekommunikation sowie Anhang 4 Teil 3 der 

Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-

Kritisverordnung - BSI-KritisV) sind entsprechende Infrastrukturen Gegenstand der Planung. 

Diese befinden sich jedoch gemäß den Ausführungen unter Z I.1.1 außerhalb von 

Überschwemmungsgebieten. 

3.1.2 Landesentwicklungsplan  

Die im Landesentwicklungsplan Hessen in seiner 4. Änderung aus dem Jahr 2021 für das 

Plangebiet relevanten Ziele und Grundsätze werden im Wesentlichen auf Ebene des Regionalen 

Flächennutzungsplans konkretisiert. Auf eine gesonderte Darstellung der Ziele und Grundsätze 

des Landesentwicklungsplans wird daher verzichtet. 

3.1.3 Regionalplan Südhessen  / Regional er Flächennutzungsplan  2010 

Der Regionale Flächennutzungsplan 2010 bildet zusammen mit dem Regionalplan Südhessen 

ein gemeinsames Planwerk (RPS/RegFNP). Für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main 

übernimmt daher der Regionalplan zugleich die Funktion eines gemeinsamen 

Flächennutzungsplanes nach § 204 BauGB. Er enthält neben den regionalplanerischen 

Festlegungen nach § 9 Abs. 4 HLPG auch die flächennutzungsplanbezogenen Darstellungen 

nach § 5 BauGB. 

Der Regionale Flächennutzungsplan 2010 enthält für die Stadt Kelsterbach und für das 

Plangebiet i. W. folgende relevante Darstellungen: 
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Kelsterbach ist als Unterzentrum im Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main und damit als Wohn- 

und Gewerbestandort ausgewiesen2.  

Darüber hinaus liegt Kelsterbach als Unterzentrum an einer der ausgewiesenen Regionalachsen 

sowie einer überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachse zwischen Frankfurt am Main und 

Rüsselsheim.3  

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 4 (Kelsterbach rot markiert)  

Das Plangebiet liegt innerhalb einer im Regionalplan Südhessen/Regionaler 

Flªchennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ausgewiesenen Ăgewerbliche Bauflªche 

Bestandñ (ca. 10,25 ha), was auf regionalplanerischer Ebene einem ĂVorranggebiet Industrie und 

Gewerbe, Bestandñ entspricht.  

Weiterhin ist das Plangebiet im nordºstlichen Randbereich als Ăgemischte Bauflªcheñ dargestellt, 

was einem ĂVorranggebiet Siedlungñ entspricht.  

 

2  Regionalversammlung Südhessen ï Regionalverband FrankfurtRheinMain Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

ï Allgemeiner Teil, Abbildung 5: Zentrale Orte und Verkehrsachsen. 
3  Ebd.  
4  Ebd.  
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Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan / regionalen Flächennutzungsplan (unmaßstäblich; schwarz 

gestrichelt = Geltungsbereich)  5 

Aus den Inhalten des Regionalen Flächennutzungsplans ergeben sich nachfolgende für den 

Bebauungsplan der Stadt Kelsterbach relevante Ziele der Raumordnung i. S. d. des § 1 Abs. 3 

BauGB bzw. Darstellungen des Flächennutzungsplans i. S. d. § 5 BauGB. 

Ziele der Raumordnung  (Regionalplan Südhessen)  

Gemäß Ziel Z3.4.1-3 hat die bauleitplanerische Ausweisung von Wohnbau-, gemischten 

Bauflächen und Sonderbauflächen sowie dazugehörenden kleineren gewerblichen Bauflächen 

 

5  Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Hauptkarte, Planstand 31.12.2022 über https://mapview.region-

frankfurt.de/maps/resources/apps/RegioMap/index.html; abgerufen am 06.03.2024. Es wird auf die Datenlizenz 

Deutschland ï Namensnennung ï Version 2.0 - aufzurufen unter Ăwww.govdata.de/dl-de/by-2-0ñ - hingewiesen. 

http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0
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innerhalb der in der Karte ausgewiesenen ĂVorranggebiete Siedlung, Bestand und Planungñ 

stattzufinden. 

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die Festsetzung eines Sondergebiets. Das festgesetzte 

Sondergebiet beinhaltet zwar ausschließlich Nutzungen, die auch in einem Gewerbegebiet nach 

§ 8 der Baunutzungsverordnung zulässig wären. Gleichwohl widerspricht die Planung nach 

Auffassung des RP Darmstadt dem Ziel Z3.4.1-3 des Regionalplans Südhessen. Daher wird 

parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans eine Zielabweichung beantragt. 

Nach Einschätzung der Stadt Kelsterbach ist die Abweichung raumordnerisch vertretbar, die 

Grundzüge der Planung werden nicht berührt.  

Gemäß Ziel Z3.4.2-4 hat die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten 

innerhalb der ĂVorranggebiete Industrie und Gewerbe, Bestand und Planungñ stattzufinden. Im 

RegFNP entspricht die Darstellung gewerblicher Bauflächen zugleich der Festlegung des 

ĂVorranggebiets Industrie und Gewerbeñ des Regionalplans S¿dhessen.  

Die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und Gewerbegebieten ist nicht Gegenstand der 

Planung. Das Ziel ist insofern nicht berührt. 

Nach Ziel Z3.4.2-5 hat in den ausgewiesenen "Vorranggebieten Industrie und Gewerbeñ die 

Industrie- und Gewerbeentwicklung Vorrang gegenüber anderen Raumnutzungsansprüchen. 

Der Bebauungsplan dient der Errichtung von Rechenzentren als gewerbliche Vorhaben. Der 

Vorrang der Gewerbeentwicklung ist gewahrt. Die Planung entspricht somit dem Ziel. 

Nach Ziel Z3.4.4-1 sind im Rahmen der Bauleitplanung in der Umgebung des Flughafens 

Frankfurt/Main und des Verkehrslandeplatzes Frankfurt-Egelsbach die in der Karte dargestellten 

ĂSiedlungsbeschrªnkungsgebieteñ zu beachten. In diesen Gebieten ist die Ausweisung neuer 

Wohnbauflächen und Mischgebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig. 

Der südöstliche Teil des Plangebiets liegt im Siedlungsbeschränkungsgebiet des Flughafens 

Frankfurt. Die Ausweisung von Wohnbauflächen oder gemischten Bauflächen ist nicht 

Gegenstand der Planung. Das Ziel ist insofern nicht berührt. 

Die Regionalversammlung Südhessen und ihre zugehörigen Ausschüsse haben in Ihren 

Sitzungen am 15.05.2025, 16.05.2025 und am 23.05.2025 über die Zielabweichung beraten und 

dem Antrag der Stadt Kelsterbach zugestimmt.  

Darstellungen des Flächennutzungsplans   

Das Plangebiet wird im Wesentlichen als gewerbliche Baufläche (Bestand) dargestellt. Mit der 

geplanten Festsetzung eines ĂSondergebiets Rechenzentrenñ werden ausschlieÇlich Nutzungen 

zugelassen, sie auch in einem Gewerbegebiet zulässig wären. Der Bebauungsplan wird daher 

hinsichtlich der Darstellung einer gewerblichen Baufläche als aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt angesehen.  

Auch bez¿glich der geringen Teilflªche des geplanten Sondergebiets, die als Ăgemischte 

Baufläche, Bestandñ dargestellt ist, wird der Bebauungsplan als aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt angesehen, da die Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht parzellenscharf 
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sind. Auch entspricht bereits die vorhandene gewerbliche Nutzung nicht der Darstellung des 

RegFNP.  

Dies wird durch die Stellungnahme des Regionalverbands FrankfurtRheinMain vom 11.07.2024 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB bestätigt. Danach kann eine 

Anpassung dieser Fläche an die Festsetzung des Bebauungsplans zu einem späteren Zeitpunkt 

im Rahmen der Neuaufstellung des RPS/RegFNP erfolgen. 

3.1.4 In Aufstellung befindliche Pläne  

Der Regionalplan Südhessen / Regionale Flächennutzungsplan (RegFNP) für den Ballungsraum 

Frankfurt ï Rhein ï Main befindet sich momentan in der Neuaufstellung. Den Beschluss für die 

Neuaufstellung hat die Verbandskammer am 12.Oktober 2016 gefasst. Bis dieser Plan 

rechtskräftig wird, behält der aktuell geltende Regionalplan Südhessen / Regionaler 

Flächennutzungsplan 2010 seine Gültigkeit. 

Die ersten Beratungen der Regionalversammlung Südhessen zum Entwurf/Vorentwurf 2024 

fanden im Februar und März 2024 statt. Der Beschluss über die Einleitung der Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen wird voraussichtlich im 

September 2025 getroffen. 
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Abbildung 4:  Auszug aus dem Voren twurf zur Neuaufstellung des  Regionalplan s / regionalen 

Flächennutzungsplan s 2024 (unmaßstäblich) 6 

Das Plangebiet wird im Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplans / regionalen 

Flªchennutzungsplans weiterhin als Ăgewerbliche Bauflªche ï Bestandñ sowie gemischte 

Baufläche ï Bestandñ dargestellt.  

Zusªtzlich ¿berlagert die Neuaufstellung das Plangebiet mit der Darstellung einer ĂFlªche mit 

bioklimatischer Belastungñ.  Für die betroffenen Siedlungsstrukturen besteht danach ein hoher 

Handlungsbedarf: Das Lokalklima sollte durch stadtklimatische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. 

Entsiegelung, Erhöhung des Vegetationsanteils oder Stärkung der Durchlüftung verbessert 

werden. Auch in bioklimatisch belasteten Gewerbegebieten kann durch Sanierungsmaßnahmen 

der Hitzestress minimiert werden. Da Flächen mit bioklimatischer Belastung gegenüber 

Nachverdichtung und weiterer Versiegelung empfindlich sind, sollten bei Planungen die 

 

6  Regionalverband FrankfurtRheinMain (11/2023): Regionaler Flächennutzungsplan für den Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main ï Karte 1: Festlegungen, Darstellungen und nachrichtliche Übernahmen ï Vorentwurf 2024; 

Frankfurt. 
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Auswirkungen auf das lokale Klima besonders berücksichtigt werden. Nach dem Textteil des 

RegFNP werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mikroklimatische Gutachten sowie 

grundsätzliche Maßnahmen, wie bspw. Verbesserung der Durchlüftung, keine weitere 

Verdichtung oder Reduzierung der Versiegelung, empfohlen. 

Die Planung berücksichtigt die geplante Darstellung, indem die Versiegelung verringert wird und 

Maßnahmen zur Grundstücks-, Dach- und Fassadenbegrünung festgesetzt werden. Zudem 

kommt das Gutachten zu den mikroklimatischen Auswirkungen der geplanten Rechenzentren zu 

dem Ergebnis, dass sowohl die geplanten Baukörper als auch die abgegebene Wärmemenge als 

nicht erheblich und irrelevant bezüglich der Erhaltung des städtischen Bioklimas anzusehen sind. 

3.2 Bestehendes Baurecht  

 

Abbildung 5:  Übersicht rechtskräftige Bebauungspläne 7 

Für das Plangebiet liegt der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 1/2016 ĂZur Steuerung von 

Einzelhandel und zur Steuerung von Spielhallen und Wettb¿ros in der Stadt Kelsterbachñ vor.  

 

7  Auszug aus dem Geoportal des Kreises Groß-Gerau über 

https://geoportal.kreisgg.de/application/TK_KGG_Bebauungsplaene; abgerufen am 19.09.2024 

1/2016 

8/67 

1/2007 

1/93 

10/68 

1/67 

2/2007 
3/67 

1/91 

4/67 

https://geoportal.kreisgg.de/application/TK_KGG_Bebauungsplaene
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Diese sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Planung. Somit wird durch die Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ der rechtskrªftige Bebauungsplan 

verdrängt.  

 

Abbildung 6: Auszug aus dem Geoportal des Kreises Groß -Gerau, Bebauungsplan Nr.  1/2016 ĂZur 

Steuerung von Einzelhandel und zur Steuerung von Spielhallen und Wettbüros in der Stadt 

Kelsterbach,  (unmaßstäblich; schwarz e dicke Linie  = Geltungsbereich)   

Ein kleiner nordöstlicher Teilbereich des Plangebietes befindet sich zudem im Geltungsbereich 

des einfachen Bebauungsplans Nr. 8/67 ĂAm Glanzstoffwerkñ (siehe Abbildung 6). Dieser hat im 

Jahr 1969 Rechtskraft erlangt und setzt innerhalb des Plangebiets als zulässige Art der baulichen 

Nutzung Mischgebiete gem. § 6 BauNVO fest sowie als Maß der baulichen Nutzung u.a. 

überwiegend I bis II Vollgeschosse als Höchstmaß.  

Im Bereich des Plangebiets wird der Bebauungsplan Nr. 8/67 ĂAm Glanzstoffwerkñ durch den 

vorliegenden Bebauungsplan überplant. Für daran angrenzende Teile prüft die Stadt Kelsterbach 

die Einleitung eines Verfahrens zur Teilaufhebung oder Änderung des Bebauungsplans Nr. 8/67 
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(vgl. Abbildung 7). Nördlich davon kann der Bebauungsplan bestehen bleiben, da er nach wie vor 

den städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt entspricht.  

 

Abbildung  7: Zu prüfende Teilaufhebung des Bebauungsplans Nr. 8/67 ĂAm Glanzstoffwerkñ (rot 

gestrichelt).  

3.3 Informelle Planungen  

3.3.1 Stadtentwicklungskonzept  

Im Jahr 2019 wurde von der Stadtverordnetenversammlung das Strategiepapier 

ĂStadtentwicklung Kelsterbach 2025ñ entwickelt, welches auf Beschluss der 
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Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach jährlich bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben 

werden wird.  

 

Abbildung 8: Auszug aus dem Strategiepapier Kelsterbach 2025 (unmaßstäblich; schwarz = 

Geltungsbereich)  8  

Die Stadt Kelsterbach wurde im Jahr 2018 mit dem Fördergebiet "Klimainsel Kelsterbach" in das 

Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" aufgenommen. Zentrale 

Zielsetzung ist die Gestaltung einer lebenswerten und klimagerechten Stadt. Das Plangebiet 

grenzt unmittelbar an das Fördergebiet Klimainsel an.  

Das Maßnahmenpaket umfasst u.a. kleinräumige Entsiegelungen, barrierefreien Ausbau 

vorhandener Infrastrukturen, Konzeptbausteine zur erstmaligen Begrünung bzw. Qualifikation 

vorhandener Grünstrukturen sowie ein Anreizprogramm zur Dach-, Fassaden und 

Flächenbegrünung auf Privatgrundstücken und die Planung und Umsetzung von Dach- und 

Fassadenbegrünungen von kommunalen Gebäuden. 

Die Planung stehen den vorgeschlagenen Maßnahmen des Stadtentwicklungskonzeptes nicht 

entgegen.  

3.3.2 Einzelhandelskonzept  

Im Jahr 2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung das aktuelle Einzelhandelskonzept 

für die Stadt Kelsterbach verabschiedet. Das Einzelhandelskonzept wurde im Jahr 2019 

fortgeschrieben. 

 

8  Stadt Kelsterbach: Strategiepapier Stadtentwicklung Kelsterbach 2025. 
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Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs noch im 

Entwicklungsstandort ĂSandhügelplatz (ZVB Ortsmitte)ñ oder der Abgrenzung der 

Nahversorgungslage ĂENKAñ oder der Abgrenzung des Sonderstandorts ĂLanger Kornwegñ.  

 

Abbildung 9: Auszug aus dem Einzelhandelskonzept der Stadt Kelsterbach, Abgrenzung des zentralen 

Versorgungsbereiches und ergänzender Versorgungsstandorte , (schwarz gestrichelt = 

Geltungsbereich des Bebauungsplans)  9  

Gemäß dem Einzelhandelskonzept sollen in sonstigen siedlungsräumlich nicht integrierten Lagen 

(Gewerbe- und Industriegebiete) ihrer primären Funktion entsprechend ï als Flächen für das 

produzierende und weiterverarbeitende Gewerbe sowie für Handwerks- und 

Dienstleistungsbetriebe vorgehalten werden. Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf die Ziel-

setzung des Einzelhandelskonzeptes sollen hier Betriebe mit nahversorgungs- und 

zentrenrelevanten Kernsortimenten vollständig ausgeschlossen werden.10 

Den Vorgaben des Einzelhandelskonzepts wird dadurch Rechnung getragen, dass 

Einzelhandelsnutzungen im Sondergebiet nicht zulässig sind.  

3.3.3 Stadtklimaanalyse für den Kreis Groß -Gerau 

Im Jahr 2024 wurde die Stadtklimaanalyse (SKA) für den Kreis Groß-Gerau veröffentlicht.  

 

9  Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH, Einzelhandelskonzept für die Stadt Kelsterbach, Köln 2014. 
10  Gesellschaft für Markt und Absatzforschung mbH, Einzelhandelskonzept für die Stadt Kelsterbach, Köln 2014. 
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Diese enthält eine Klimafunktionskarte für das Kreisgebiet, insbesondere der bebauten Gebiete 

und Ortsrandlagen. In dieser Klimaanalyse werden Kaltluftentstehungsgebiete und 

Frischluftschneisen identifiziert. Eine Klimafunktionskarte bildet die Grundlage, örtlich auf 

Überhitzung und mangelnde Abkühlung zu reagieren und Planungshinweise und 

Anpassungsmaßnahmen abzuleiten. Eine ergänzende Klimaanalysekarte inklusive 

Planungshinweiskarte stellt Handlungsempfehlungen für den gesamten Kreis Groß-Gerau dar. 

Steckbriefe für die Einzelkommunen im Kreis weisen auf individuelle lokalklimatische 

Gegebenheiten / Charakteristika hin. 

 

Abbildung 10: Darstellung des städtischen Wärmeinseleffekts 11 (schwarz = Geltungsbereich)  

Das Plangebiet wird innerhalb des Siedlungskörpers der Stadt Kelsterbach als Wärmeinsel 

identifiziert.  

Als Ăallgemeine Planungs- und MaÇnahmenhinweiseñ werden im Rahmen des Steckbriefs 

Vorschläge zur Grünflächenplanung (Mindestanteil an Durchgrünung), zur städtebaulichen 

Strukturierung (Vorhaltung von Durchlüftungsschneisen), zu Baumaterialien und Bauweisen 

 

11  Burghardt und Partner Ingenieure: Stadtklimaanalyse (SKA) für den Kreis Groß-Gerau Steckbriefe der Kommunen 

- Stadt Kelsterbach -, Kassel / Groß-Gerau (04/2024); S. 10. 
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(Verwendung von Materialien und Bauweisen, welche eine geringere Wärmespeicherung 

aufweisen) sowie zu klimaangepassten Strukturen (Förderung der Versickerung) vorgeschlagen.  

Im Ergebnis der Stadtklimaanalyse werden jedoch selbst bei Umsetzung der vorgenannten 

Maßnahmen nur geringe Effekte für das Plangebiet ermittelt.  

Im Rahmen des Klimagutachtens des Ingenieurbüros IFU12 wird zudem ausgeführt, dass es sich 

bei dem Plangebiet nicht um ein Gebiet handelt, von dem Luftströme ausgehen, sondern vielmehr 

um ein Gebiet, in dem Luftströmungen innerhalb der Stadt zusammenfließen.  

Bei dem vorliegenden PIangebiet handelt es sich zudem um eine intensiv genutzte Fläche mit 

beinahe vollständiger Versiegelung. Im Rahmen der Flächenkonversion werden erstmalig 

Festsetzungen zur Be- und Eingrünung des Plangebiets getroffen. Im Zusammenspiel dieser 

Maßnahmen ergibt sich, trotz Fortführung einer gewerblichen Nutzung, eine Verbesserung 

gegenüber dem ursprünglichen Zustand der Fläche. 

3.4 Fachplanungen und Fachbelange  

3.4.1 Schienenwege  

Das Plangebiet grenzt im Norden unmittelbar an die Eisenbahnstrecke 3520 Mainz - Frankfurt 

(ca. von Bahn-km 22,70 bis Bahn-km 23,28) an. Weiterhin handelt es sich bei dem südwestlich 

gelegenen ehemaligen Gleisbogen nach wie vor um einen gewidmete Bahnfläche. Die Belange 

des Eisenbahnverkehrs sind wie folgt zu berücksichtigen. 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist sicherzustellen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit 

des Eisenbahnverkehrs auf dem angrenzenden Streckenabschnitt nicht gefährdet oder gestört 

werden.  

Sicherzustellen ist dies u.a. durch eine direkte Abstimmung geplanter Baumaßnahmen mit der 

DB InfraGO, die Einhaltung der einschlägigen Abstandsflächen, eine Berücksichtigung der vom 

Bahnbetrieb ausgehenden Emissionen (siehe Kap. 6.1 der Begründung) sowie die Einhaltung 

allgemeiner bahnseitiger Vorgaben zu insbesondere Oberleitungen, Einsatz von Baukränen und 

Bauwerkzeugen, vorhandenen erdgebundenen Kabeln und Leitungen sowie einer gesicherten 

Zuwegung der Bahnanlagen. 

3.4.2 Bauverbotszonen an klassifizierten Straßen  

In der näheren Umgebung des Plangebiets befinden sich keine klassifizierten Straßen. Das 

Plangebiet ist somit nicht von relevanten Vorgaben des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 

sowie des Hessischen Straßengesetzes (HStrG), u.a. zu Bauverbotszonen, betroffen.  

 

12  IFU GmbH: Prüfung auf Erheblichkeit der Wärmeabgabe in Bezug auf das städtische Mikroklima, insbesondere auf 

die schützenswerten bodennahen Kaltluftströme, Frankenberg (Sachsen) (07/2025). 
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3.4.3 Wasserrecht, Abstand zu Gewässern  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes oder eines 

Heilquellenschutzgebietes13.  

Weiterhin befindet sich das Plangebiet nicht innerhalb eines festgesetzten 

Überschwemmungsgebiets HQ 100 nach Hessischem Wassergesetz (HWG)14. Der 

Mindestabstand zum nächstgelegenen festgesetzten Überschwemmungsgebiet sowie zum 

nächstgelegenen Fließgewässer beträgt ca. 250 m.  

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches 

Ried. Im Einzelnen sind die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried, 

mit Datum vom 9. April 1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 

Ă21 / 1999 S. 1659ñ in der Fassung vom 17. Juli 2006 verºffentlicht im Staatsanzeiger 31 / 2006 

S. 1704, zu beachten. Im Rahmen dessen Umsetzung sind großflächige 

Grundwasseraufspiegelungen möglich.  

Es wurde ein entsprechender Hinweis zum Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried  

in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Nach den Ergebnissen des Entwässerungskonzeptes sowie der Baugrunduntersuchungen 

beträgt der Grundwasserflurabstand im Plangebiet rund 18 m. Eine Gefahr von Vernässungs- 

oder Setzrissen aufgrund der Schichtenzusammensetzung des Untergrundes ist daher nicht zu 

erwarten.  

 

13  Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: GruSchu Hessen (GruSchu Hessen; zuletzt 

abgerufen am 20.03.2024. 
14  Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: GruSchu Hessen (GruSchu Hessen; zuletzt 

abgerufen am 20.03.2024. 

https://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
https://gruschu.hessen.de/mapapps/resources/apps/gruschu/index.html?lang=de
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3.4.4 Starkregen  

Das Gemeindegebiet der Stadt Kelsterbach wird gemäß der Starkregen-Hinweiskarte dem 

Starkregen-Index ĂHochñ zugeordnet.  

 

Abbildung 11:  Auszug der aktualisierten Starkregen -Hinweiskarte für Hessen 15 mit Kennzeichnung der 

ungefähren Lage des Plangebiets  

Im Starkregenereignis ist oftmals nicht gewährleistet, dass die Grundstücksentwässerung das 

Regenereignis unmittelbar aufnehmen kann. Die Konsequenz sind Überflutungen von 

Freiflächen, Straßen und Gebäuden. Um dem daraus resultierenden Schaden auf eigenes bzw. 

fremdes Eigentum und die Natur vorzubeugen, hat sich der jeweilige Grundstückseigentümer 

hiergegen durch fachgerechte Planung und Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 zu 

schützen. 

Eine entsprechend angepasste Bauweise und ein baulicher Objektschutz werden empfohlen. 

Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Gefährdungspotenzials von  

(Sach-)Schäden sind u.a.:  

Á Errichtung zukünftiger Gebäude oberhalb des Straßenniveaus,  

Á Herstellung von an bestehende und geplante Gebäude anschließende Freiflächen und -

anlagen mit einem Gefälle von mindestens 2 % von Gebäuden weg,  

Á Vermeidung von bodengleichen, ebenen Eingänge bzw. Errichtung von Hauseingängen und 

Kelleraußentreppen mit Stufe,  

 

15  Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Aktualisierte Starkregen-Hinweiskarte für Hessen ï 

abgerufen über https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-anpassung/projekte/klimprax-projekte/starkregen-

hinweiskarte; am 09.04.2024 
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Á Überflutungssicher Ausbildung von Lichtschächten, Kellerabgängen und 

Tiefgaragenzufahrten und Verbau von Rückstausicherungen sowie  

Á Anlage von Überlaufschwellen an Straßen und Wegen in andere Bereiche, bspw. 

Grünflächen, um das Oberflächenwasser dort zu sammeln und zu versickern.  

3.4.5 Luftverkehr  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind die luftverkehrlichen Belange des Flughafens 

Frankfurt/Main zu berücksichtigen. Aufgrund der räumlichen Nähe sind insbesondere der 

Bauschutzbereich, der Hindernisfreiheitsbereich sowie weitere luftverkehrliche Vorgaben 

relevant.  

Der Bebauungsplan enthält entsprechende Hinweise. 

Bauschutzbereich 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Bauhöhenbeschränkung des Bauschutzbereichs des 

Flughafens Frankfurt/Main gemäß § 12 Abs. 3 Ziffer 1a LuftVG und zwar außerhalb der 

Anflugsektoren im Umkreis von 1,5 km bis 4,0 km Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt 3 

(100,0 m ü. NHN). Die zulässige Höhe innerhalb dieses Umkreises beträgt 25 Meter (Höhe 

bezogen auf den Flughafenbezugspunkt 3 von 100 m ü NN).   

Für die Errichtung von Bauwerken ist die Zustimmung der Luftfahrtbehörde erforderlich, wenn die 

Bauwerke eine Höhe von 125 m ü. NHN überschreiten. 

Im Rahmen der luftverkehrsrechtlichen Zustimmung wird u. a. die Deutsche Flugsicherung GmbH 

(DFS) in Form einer gutachterlichen Stellungnahme beteiligt. Dabei können Auflagen festgelegt 

werden, wie z. B. Höhenbegrenzungen, die Anbringung einer Tages- bzw. Nachtkennzeichnung 

oder auch die Veröffentlichung als Luftfahrthindernis. Dies gilt gleichermaßen für 

Luftfahrthindernisse nach § 15 LuftVG (wie z. B. Baukräne und ähnliche Bauhilfsmittel). 

Zwar liegt die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässige Oberkante baulicher 

Anlagen inkl. weitergehender Überschreitungsmöglichkeiten über der nach den Regelungen des 

Bauschutzbereiches zulässigen Höhen, bzw. im Bereich von Höhenzulässigkeiten, die einer 

gesonderten Überprüfung und Genehmigung nach LuftVG bedürfen. Da sich die Zulässigkeit der 

geplanten Anlagen jedoch an dem bereits genehmigten Rechenzentrum im südlichen Abschnitt 

des Plangebiets orientieren, ist ebenfalls von einer Zulassung nach LuftVG zu rechnen.  

Hindernisinformationsbereich 

Der südliche Teil des Plangebiets liegt zudem innerhalb des Hindernisinformationsbereichs 

gemäß § 18 b LuftVG. Hinsichtlich der uneingeschränkten Anfliegbarkeit und Hindernisfreiheit 

des Verkehrsflughafens Frankfurt Main informiert gemäß § 18b LuftVG die oberste 

Luftfahrtbehörde des Landes (HMWVL) das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) über 

Bauwerke, welche in diesem Bereich errichtet werden sollen. Um diese Information 

sicherzustellen, ist es erforderlich, dass der Verfahrensträger der Bauleitplanung bzw. bei 

konkreten Bauvorhaben die Bauaufsichtsbehörde das HMWVL entsprechend frühzeitig 

informiert.  
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Gegen die angestrebte Nutzung bestehen hinsichtlich der Hindernisfreiheit des 

Verkehrsflughafens Frankfurt/Main keine Bedenken, sofern unter diesem Aspekt die 

Bauwerkshöhe die Grenze von 177,0 m ü. NHN und 30 m über Grund nicht überschreitet. 

Zwar liegt die zulässige Oberkante baulicher Anlagen inkl. weitergehender 

Überschreitungsmöglichkeiten mit einer maximalen Höhe von rund 141,4 m ü.NHN deutlich 

unterhalb der Begrenzung von 177,0 m ü.NHN, jedoch mit in Summe rund 38 m über Gelände 

bis zu 8 m oberhalb der Grenze von 30 m über Gelände.  

Da sich die Zulässigkeit der geplanten Anlagen jedoch an dem bereits genehmigten 

Rechenzentrum im südlichen Abschnitt des Plangebiets orientieren, ist ebenfalls von einer 

Zulassung nach LuftVG zu rechnen.  

Anlagenschutzbereich 

Das Plangebiet liegt im Anlagenschutzbereich von Flugsicherungsanlagen gem. § 18a LuftVG 

(vgl. Abbildung 12). Durch Bauvorhaben im Plangebiet sind Anlagenschutzbereiche von 

Flugsicherungsanlagen betroffen, die gem. § 18a LuftVG beim Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung (BAF) angemeldet sind; diese bedürfen der Vorlage bei der zuständigen 

Landesluftfahrtbehörde. Dies gilt auch für die Aufstellung großer Baugeräte und Kräne. Abhängig 

von der Bauausführung kann mit Auflagen (z.B. Beschränkung der max. Bauhöhe, 

Radardämpfungsmaßnahmen) gerechnet werden. 

 

Abbildung 12: 2D-Karte der Anlagenschutzbereiche (schwarz = Geltungsbereich) 16 

Da das Plangebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches liegt, ist die hochbauliche Planung bei 

der zuständigen Landesluftfahrtbehörde vorzulegen.  

 

16  Bundesamt für Flugsicherung: abgerufen über 

https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagenschutz_kartentool.html; 

zuletzt am 12.09.2024.  
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Lärmschutzbereich 

Gem. der Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflughafen 

Frankfurt/Main vom 30.09.2011 liegt das Plangebiet sowohl außerhalb der Tag- als auch der 

Nachtschutzzonen des Verkehrsflughafens Frankfurt/Main.  

3.4.6 Bergbau  

Es bestehen keine Informationen über bergbauliche Tätigkeiten im Plangebiet.  

3.4.7 Bodenverunreinigungen / Altlasten  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Altstandort mit der ALTIS-Nummer 433.007.000-

001.176. Der Status der Gesamtflªche lautet ĂAdresse/Lage ¿berpr¿ftñ.  

Das Areal wurde langjährig durch zahlreiche Logistik- und Speditionsunternehmen genutzt. Diese 

Gewerbe sind der Branchenklasse 4 zugeordnet, die gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4, 

des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), ein hohes 

Gefährdungspotential für die Umwelt darstellt.   

Für das Flurstück 302/24 liegen keine weitergehenden Unterlagen oder umwelttechnische 

Informationen vor. 

Das Flurst¿ck 302/23 ist mit dem Status ĂAltlastenverdacht aufgehobenñ bewertet. Hier haben 

eine Einzelfallrecherche, Untersuchungen zu Sanierungen und Rückbaumaßnahmen des 

Grundstücks und die entsprechende Dokumentation stattgefunden.  

3.4.8 Landschaftsplanung  

Bis zum Inkrafttreten des regionalen Landschaftsplans sind die bestehenden Landschaftspläne 

und landschaftsplanerischen Gutachten der weiteren Mitgliedskommunen des 

Regionalverbandes im Ballungsraum FrankfurtRheinMain weiterhin gültig. Diese sind als 

abwägungsrelevante Unterlagen im Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen.17 

Daher ist die Entwicklungskarte 2001 des Landschaftplans im vorliegenden Verfahren zu 

berücksichtigen.  

 

17  Region FrankfurtRheinMain, Landschaftsplan des Umlandverbandes, Der Regionale Landschaftsplan / 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (region-frankfurt.de) https://mapview.region-

frankfurt.de/maps4.16/resources/apps/RegioMap/index.html?lang=de; zuletzt abgerufen 19.04.2024.  



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Begründung  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 26 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 13: Auszug aus der Entwicklungskarte 2001  des Landschaftsplan (schwarz gestrichelt = 

Geltungsbereich des Bebauungsplans) 18  

Diese sieht für das Plangebiet die Entwicklungsziele einer Siedlungsfläche und Verkehrsgrün für 

die Verkehrsflächen sowie die Erhöhung der Durchgrünung vor.  

Der regionale Landschaftsplan befindet sich aktuell in der Aufstellung, dieser wird in den in 

Aufstellung befindlichen regionalen Flächennutzungsplan integriert werden.  

 

18  Regionalverband FrankfurtRheinMain, RegioMap (region-frankfurt.de) https://mapview.region-

frankfurt.de/maps4.16/resources/apps/RegioMap/index.html?lang=de; zuletzt abgerufen am 19.04.2024. 
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Abbildung 14:  Auszug aus dem Entwurf zur Neuaufstellung des  Regionalplan s / regionalen 

Flächennutzungsplan s 2024 ï Karte 2: Darstellung landschaftsplanerischer Ziele und 

Maßnahmen (unmaßstäblich) 19 

Der in den Flächennutzungsplan integrierte Landschaftsplan enthält im Plangebiet dargestellte 

Baumreihen entlang der bestehenden und ehemaligen Bahntrassen, die eine hohe Bedeutung 

aufweisen, sowie entlang der Straße Am Glanzstoffwerk.  

Die landschaftsplanerischen Belange werden im Rahmen der Festsetzungen durch 

grünordnerische Maßnahmen sowie im Umweltbericht berücksichtigt.  

3.4.9 Schutzgebiete  

Im Rahmen von ĂNatura 2000ñ (zusammenhªngendes ºkologisches Netz besonderer 

Schutzgebiete innerhalb der europäischen Gemeinschaft) benannte Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie europäische Vogelschutzgebiete sind von 

der Planung nicht betroffen. 

 

19  Regionalverband FrankfurtRheinMain (11/2023): Regionaler Flächennutzungsplan für den Ballungsraum 

Frankfurt/Rhein-Main ï Karte 2: Darstellungen landschaftsplanerischer Ziele und Maßnahmen ï Vorentwurf 2024; 

Frankfurt.  
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Weitere Schutzgebiete oder Schutzobjekte, wie insbesondere Naturschutzgebiete, gesetzlich 

geschützte Biotope, sind im Plangebiet ebenfalls nicht vorhanden. 

3.4.10 Biotope und Lebensräume  

Biotope der Hessischen Biotoptypenkartierung sind innerhalb des Plangebiets sowie in dessen 

Umfeld nicht vorhanden.  

3.4.11 Weitere Fachbelange  

Weitere Fachbelange wie die Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung werden im 

Umweltbericht behandelt. (vgl. Kap. II Umweltbericht) 

4 Städtebauliches Konzept  

4.1 Städtebauliches Konzept  

 

Abbildung 15: Mögliche bauliche Anordnung  des Rechenzentrums - Variante 1 (unverbindliche Darstellung , 

Klein und Architekten, Frankfurt ) 
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Abbildung 16: Mögliche bauliche Anordnung  des Rechenzentrums - Variante 2 (unverbindliche Darstellung , 

Klein und Architekten, Frankfurt ) 
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Abbildung 17: Mögliche bauliche Anordnung des Rechenzentrums - Variante 3 (unverbindliche Darstellung , 

Klein und Architekten, Frankfurt ) 

4.1.1 Nutzung  

Das Plangebiet beinhaltet im Süden ein bereits nach § 34 BauGB genehmigtes Rechenzentrum, 

das derzeit errichtet wird. Darüber hinaus sind ausschließlich weitere Rechenzentren sowie 

diesen dienende und ergänzende Nutzungen bzw. Nebenanlagen vorgesehen. Dies umfasst 

insbesondere Betriebe und Anlagen zur Stromversorgung der Rechenzentren, wie zum Beispiel 

Umspannanlagen, sowie Anlagen zur Nutzung und Übergabe der mit dem Betrieb der 

Rechenzentren anfallenden (Ab-) Wärme. 

Die erforderlichen privaten Anlagen zur Stromversorgung (Umspannanlagen) sind im Westen des 

Plangebiets vorgesehen und wurden im Jahr 2024 ebenfalls bereits auf Grundlage des § 34 

BauGB genehmigt. Diese werden zeitgleich mit dem ersten Rechenzentrum errichtet.  

4.1.2 Bebauungsstruktur   

Die Gebäude der geplanten Rechenzentren haben eine dem genehmigten Rechenzentrum 

vergleichbare Grundfläche von jeweils rund 12.500 m² (Varianten 1 und 2) bzw. bis zu rund 

21.250 m² (Variante 3) und eine Höhe von bis zu rund 23 m; die zur Abwärme erforderlichen 

Schornsteine haben eine Höhe von bis zu 38 m.  
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Das Konzept sieht die Konzentration dieser großvolumigen Gebäude im Kernbereich des 

geplanten Sondergebiets vor. Nach den auch in den Fachberichten und Gutachten betrachteten 

Varianten kann sich insofern eine Umsetzung mit in Summe bis zu fünf Gebäudekomplexen 

ergeben. In Abhängigkeit von zukünftigen Nutzern kann sich jedoch im Rahmen der 

Festsetzungen auch eine hiervon abweichende hochbauliche Ausgestaltung ergeben.  

Um die geplanten Rechenzentren jedoch im Zentrum des Plangebiets zu bündeln, wird im 

Bebauungsplan eine Höhenstaffelung vorgenommen. So sind im zentralen Bereich des 

Plangebiets bauliche Anlagen bis zu einer Höhe von 23 m über Gelände zzgl. bis zu 15 m für 

erforderliche Schornsteine zulässig. Demgegenüber ist in den Randbereichen und insbesondere 

gegenüber schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld nur noch eine Höhe von bis zu 15 m über 

Gelände (vgl. Kap. 5.2) zulässig. Ergänzende Anlagen können außerhalb dieses Kernbereichs 

untergebracht werden. Im geplanten und festgesetzten Rahmen ist eine flexible Anordnung von 

Rechenzentren möglich, um auf die Anforderungen unterschiedlicher Betreiber reagieren zu 

können. 

4.1.3 Äußere und innere Erschließung  

Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die Straßen ĂLanger Kornwegñ, ĂKleiner 

Kornwegñ sowie untergeordnet die Straße ĂAm Glanzstoffwerkñ.  

Die innere Erschließung erfolgt auf den privaten Grundstücken innerhalb des Plangebiets. 

Gegenüber der vorhandenen Logistiknutzung ist ein erheblich geringeres Verkehrsaufkommen 

zu erwarten (vgl. Kap. 6.3.3).  

4.1.4 Grün - / Freiraumstruktur  

Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 ergibt sich ein Grünanateil auf dem Grundstück von 

mindestens 20 %. Die Grün- und Freiflächen können auch zur Rückhaltung und Versickerung von 

Regenwasser genutzt werden. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Dach- und 

Fassadenbegrünung verbindlich festgesetzt. 

Das städtebauliche Konzept sieht hierbei insbesondere eine umlaufende randliche Eingrünung 

vor, welche z.T. aus Baumpflanzungen, Hecken und begrünten Pflanzbändern besteht. Darüber 

hinaus soll im Westen des Plangebiets eine vorhandene Gehölzgruppe erhalten und in die 

randliche Eingr¿nung integriert werden. Dies gilt ebenso f¿r die entlang der StraÇe ĂAm 

Glanzstoffwerkñ bestehende einseitige Baumreihe. Weiterhin soll der am Ostrand des 

Plangebiets vorhandene begrünte Wall inkl. des Bewuchses erhalten werden.  

Die Quartierseingänge, bzw. Zufahrten sollen über Einzelanpflanzungen von Bäumen betont 

werden.  

Darüber hinaus sieht das Konzept die Herstellung von Fassaden- und Dachbegrünung vor, 

welche sich insgesamt positiv auf das Erscheinungsbild des Rechenzentrums auswirken sowie 

einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Weiterhin dienen die geplanten Be- und 

Eingrünungen als Nahrungs- und Bruthabitat für insbesondere Vogelarten und Insekten.  
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4.1.5 Fuß- und Radwege  

Im Plangebiet sind aufgrund der mit der Art der Nutzung einhergehenden erhöhten 

Sicherheitsanforderungen keine öffentlichen Fuß- und Radwege vorgesehen, eine Einzäunung 

des Areals ist zwingende Vorgabe. 

Die Stadt Kelsterbach beabsichtigt jedoch die Einrichtung einer übergeordneten Fuß- und 

Radwegeroute auf dem südwestlich angrenzenden Gleisbogen.  

4.2 Planungs - und Standortalternativen  

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich zum Teil um die planungsrechtliche 

Sicherung eines bereits nach § 34 BauGB genehmigten Rechenzentrums sowie einer 

erforderlichen Umspannanlage zur Stromversorgung. Diese Nutzungen sind somit für die 

betreffenden Teilbereiche des Plangebiets festgelegt.  

Ziel der Planung ist die Errichtung weiterer Rechenzentren in direktem räumlichen 

Zusammenhang mit der genehmigten Anlage; der Investor verfügt zudem über die Flächen. Das 

Plangebiet ist somit lagemäßig festgelegt; Standortalternativen bestehen nicht.  

Aufgrund der Vorgaben des Regionalplans Südhessen / regionalen Flächennutzungsplans und 

der bestehenden auf das Plangebiet einwirkenden erheblichen Immissionen durch Verkehrs-, 

Flug- und Gewerbelärm der Umgebung kommt für das Plangebiet nur eine gewerbliche (Nach-) 

Nutzung in Betracht.  

Gegenüber der vorherrschenden Logistiknutzung im Bestand verringern sich durch die neu 

geplante Nutzung die Belastungen für das Umfeld (insbesondere Lärm und Verkehr). Aufgrund 

der in direkter Nachbarschaft bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen scheidet insofern auch 

produzierendes Gewerbe aus.  

Aufgrund des anhaltenden Bedarfs für Rechenzentren in der Region FrankfurtRheinMain ist die 

Unterbringung in gewerblich vorgenutzten Gebieten gegenüber einer Entwicklung im 

Außenbereich zudem zu bevorzugen.  

Wesentliche Planungsalternativen bestehen ebenfalls nicht.  

5 Planinhalte  

5.1 Art der baulichen Nutzung  

Zur Verwirklichung der geplanten Nachnutzung des Europort-Areals und damit zur Umsetzung 

der Planungsziele ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets (SO) mit der 

Zweckbestimmung ĂRechenzentrenñ gem. § 11 BauNVO erforderlich.  

Die Zulässigkeit von Nutzungen ist in den Festsetzungen so geregelt, dass die angestrebten 

Rechenzentren inkl. der zugehörigen und für den Betrieb erforderlichen Anlagen errichtet werden 

können. Die zulässigen Nutzungen werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans auf 

folgende Nutzungen beschränkt:  

1. Rechenzentren,  
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2. Betriebe und Anlagen zur Stromversorgung der Rechenzentren, insbesondere 

Umspannanlagen, 

3. Betriebe und Anlagen zur Nutzung und Übergabe von (Ab-)Wärme der Rechenzentren, 

4. Sonstige technische Anlagen, Stellplätze und Nebenanlagen, die für den Betrieb der 

Rechenzentren erforderlich sind.  

Die Zulässigkeit von Betrieben und Anlagen zur Nutzung und Übergabe von (Ab-)Wärme der 

Rechenzentren dient dem Klimaschutz. So kann die gewonnene Abwärme an benachbarte 

Nutzungen weitergeleitet und zu Heizzwecken genutzt werden, was der Einsparung von Energie 

dient und Synergien zwischen benachbarten Nutzungen schafft. Die Stadt Kelsterbach plant die 

durch die Rechenzentren zur Verfügung gestellte Abwärme dabei im Zuge der kommunalen 

Wärmeplanung ein. Entsprechende vertragliche Regelungen zwischen Vorhabenträger und der 

Stadt Kelsterbach werden hierzu in einem städtebaulichen Vertrag verbindlich geregelt. Auf 

Ebene des Bebauungsplans wird hierzu die Gliederung des Sondergebiets in ein SO 1 und ein 

SO 1.1 getroffen; dabei sind im SO 1.1 ausschließlich die unter 3. genannten Betriebe und 

Anlagen zur Nutzung und Übergabe von (Ab-)Wärme der Rechenzentren zulässig. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung  

Im Sondergebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die Festsetzung 

entspricht dem Orientierungswerte für sonstige Sondergebiete gem. § 17 BauNVO und soll eine 

möglichst hohe Ausnutzung einer vorhandenen Gewerbefläche ermöglichen. Aus der GRZ von 

0,8 ergibt sich im Sondergebiet eine zulässige Grundfläche von bis zu rund 87.400 qm. 

Im Sondergebiet wird zudem eine Baumassenzahl (BMZ) von 10,0 festgesetzt. Dies entspricht 

den Anforderungen der geplanten baulichen Anlagen. Die Festsetzung entspricht zudem dem 

Orientierungswerte für sonstige Sondergebiete gem. § 17 BauNVO.  

Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen berücksichtigen die baulichen und technischen 

Anforderungen an die geplante Nutzung und tragen der Lage am Übergang zwischen 

Wohnsiedlungsrand der Stadt Kelsterbach in Richtung Osten und Gewerbegebieten entlang der 

Straßen ĂKleiner Kornwegñ und ĂLanger Kornwegñ in Richtung Westen Rechnung. 

Im zentralen Bereich des Plangebiets wird die Höhe baulicher Anlagen entsprechend der 

baulichen und technischen Anforderungen mit 23,0 m über Geländeniveau (rund 106,4 m ü.NHN) 

festgesetzt, dies entspricht einer Höhe von rund 129,4 m ü.NHN. In den Randbereichen des 

Plangebiets sind maximal 15 m über Geländeniveau zulässig, dies entspricht bis zu 121,4 m 

ü.NHN. Dies entspricht zudem in etwa IV bis V Vollgeschossen und somit dem Bestand im 

östlichen Teil des Plangebiets sowie den angrenzenden Bereichen. Darüber hinaus wird für den 

zentralen Bereich des Plangebiets eine Überschreitungsmöglichkeit für Schornsteine um weitere 

15 m auf insgesamt bis zu 38 m über Geländeniveau und damit rund 144,4 m ü.NHN zugelassen.  

Weitergehend sind Überschreitungen der zulässigen Höhe baulicher Anlagen um durch 

Geländer, Abluft- und Abgasrohre, Antennen oder vergleichbare Anlagen um bis zu 5,0 m (rund 

134,4 m ü.NHN), durch Dachaufbauten, technische Anlagen sowie Anlagen zum Lärmschutz um 

bis zu 2,0 m (rund 131,4 m ü.NHN), wenn die Aufbauten und Anlagen mindestens um das Maß 

der Überschreitung von der Gebäudeaußenwand des darunterliegenden Geschosses 

zurücktreten. 
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Damit liegt die nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässige Oberkante baulicher 

Anlagen inkl. weitergehender Überschreitungsmöglichkeiten über der nach den Regelungen des 

Bauschutzbereiches gem. § 12 LuftVG des Flughafens Frankfurt/Main zulässigen Höhen (Die 

zulässige Höhe innerhalb dieses Umkreises beträgt 25 Meter (Höhe bezogen auf den 

Flughafenbezugspunkt 3 von 100 m ü NN)), bzw. im Bereich von Höhenzulässigkeiten, die einer 

gesonderten Überprüfung und Genehmigung nach LuftVG bedürfen. Da sich die Zulässigkeit der 

geplanten Anlagen jedoch an dem bereits genehmigten Rechenzentrum im südlichen Abschnitt 

des Plangebiets orientieren, ist ebenfalls von einer Zulassung nach LuftVG zu rechnen.  

Weiterhin liegt zwar die zulässige Oberkante baulicher Anlagen inkl. weitergehender 

Überschreitungsmöglichkeiten mit einer maximalen Höhe von rund 144,4 m ü.NHN deutlich 

unterhalb der Begrenzung von 177,0 m ü.NHN hinsichtlich des Hindernisinformationsbereichs 

gem. § 18b LuftVG des Flughafens Frankfurt/Main, jedoch mit in Summe rund 38 m über Gelände 

bis zu 8 m oberhalb der Grenze von 30 m über Gelände. Da sich die Zulässigkeit der geplanten 

Anlagen jedoch ebenfalls an dem bereits genehmigten Rechenzentrum im südlichen Abschnitt 

des Plangebiets orientieren, ist ebenfalls von einer Zulassung nach LuftVG zu rechnen.  

5.3 Bauweise / Überbaubare Grundstücksflächen  

Die Bauweise wird textlich als abweichende Bauweise festgesetzt, wobei die Gebäude mit 

seitlichem Grenzabstand zu errichten sind, die maximale Längsausdehnung der Gebäude jedoch 

auf höchstens 170 m beschränkt wird.  

Darüber hinaus sind Gebäude mit einer Längenausdehnung parallel zur nordwestlichen 

Baugrenze von bis zu 255 m zulässig, wenn die nordwestliche Außenwand durch Rücksprünge 

von mindestens 10 m Tiefe und mindestens 10 m Länge so gegliedert wird, dass die Länge der 

einzelnen Wandabschnitte höchstens 130 m beträgt (vgl. Abbildung 18). 

Die Festsetzung dient der Begrenzung der Auswirkungen auf das Ortsbild; bei der der Bahntrasse 

Mainz-Frankfurt zugewandten Fassadenansicht handelt es sich um die von der Dr.-Max-Fremery-

Straße und westlich daran angrenzenden Quartieren aus einsehbare Grundstücksansicht. 
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Abbildung 18: Zulässige Gebäudelänge über 170  m20 

Ergänzende einschränkende Bedingungen hinsichtlich der wahrnehmbaren Dimensionierung der 

Fassadenabschnitte werden unter den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen getroffen (vgl. 

Kap. 5.9). 

Die zeichnerische Festsetzung der Baugrenzen ermöglichen ausreichend Spielraum für die 

Errichtung der unter Kap. 5.1 genannten hochbaulichen Anlagen bei gleichzeitiger Sicherung von 

Mindestabständen zur vorhandenen, benachbarten Bebauung und den Grundstücksrändern. 

Im Wesentlichen erfolgt die Festsetzung der Baugrenzen in einem Abstand von 5 m zu den 

Grundstücksgrenzen. Hiervon abweichend wird im Nordosten des Plangebiets die Baugrenze in 

einem Abstand von 13 m zur Grundstücksgrenze festgesetzt. In einem 10 m breiten Streifen 

entlang der Grundstücksgrenze sollen hier zur Rücksichtnahme auf angrenzende Nutzungen 

Anpflanzungen erfolgen (vgl. Kap. 5.5). Südlich daran angrenzend werden die Baugrenzen in 

einem Abstand von 8 m zur angrenzenden Straße Am Glanzstoffwerk festgesetzt. Hier sehen die 

Festsetzungen ebenfalls die Anlage eines Pflanzstreifens, in einer Breite von 5 m, vor (vgl. 

Kap. 5.5) - dieser dient insbesondere dem Erhalt der vorhandenen einseitigen alleenartigen 

Bepflanzung. Südlich der Straße Am Glanzstoffwerk und entlang der östlichen 

Grundstücksgrenze wir die Baugrenze weitestgehend in einem Abstand von 10 m zur 

Grundstücksgrenze festgesetzt; hier befindet sich ein vorhandener Wall mit Überwuchs durch 

Bäume und Sträucher, welche ebenfalls erhalten werden sollen (vgl. Kap. 5.5). Im Südwesten 

des Plangebietes, im Bereich einer geplanten und mit den Versorgern abgestimmten 

Umspannanlage innerhalb des Plangebietes rückt die Baugrenze auf 2 m an die 

Grundstücksgrenze heran. Dies wird durch die Lage der Versorgungsleitungen innerhalb der 

stillgelegten Bahntrasse erforderlich. Nördlich daran anschließend erfolgt demgegenüber eine 

 

20  Eigene Darstellung FIRU Koblenz GmbH, Plangrundlage: Amtliches Liegenschaftskataster, bereitgestellt durch 

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation  
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Abrücken der Baugrenze von der Grundstücksgrenze auf 10 m, insbesondere soll hier ein 6 m 

breiter Anpflanzstreifen umgesetzt werden (vgl. Kap. 5.5).  

Neben einer in weiten Teilen des PIangebiets umlaufenden zusammenhängenden Baugrenze 

wird im Westen ein eigenes, kleineres Baufeld von rund 640 m² bei einer Länger von 

durchschnittlich rund 40 m und einer Breite von ca. 16 m festgesetzt; hier soll später eine 

Wärmeübergabestation entstehen, um die mit der Nutzung der Rechenzentren einhergehende 

Abwärme an benachbarte Quartiere ableiten zu können.  

5.4 Verkehrsflächen  

Im Plangebiet selbst werden keine Verkehrsflächen festgesetzt.  

Zur Dokumentation der gesicherten Erschließung werden jedoch die Straßenbegrenzungslinien 

zu den angrenzenden Verkehrsflächen der Straßen Kleiner Kornweg und Am Glanzstoffwerk in 

die Planung aufgenommen.  

Von den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen ist das Sondergebiet im Rahmen der 

straßenverkehrsrechtlichen Regelungen mit für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen 

Fahrzeugen befahrbar. 

5.5 Grünordnerische Festsetzungen sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes schaffen einen Ausgleich für die durch die mit der 

Bebauung einhergehenden Eingriffe in Natur und Boden und stellen einen Mindestumfang an 

Grundstücksbegrünung nicht nur sicher, sondern führen insgesamt zu einer wesentlichen 

Verbesserung. Zudem werden die Belange des Artenschutzes berücksichtigt. 

Die festgesetzten Pflanzqualitäten dienen dabei einer von Beginn an hohen, ästhetischen Qualität 

und Wirkungsentfaltung.  

Es werden folgende Festsetzungen getroffen:  

Á Insektenfreundliche Beleuchtung  

Die Festsetzung zur Außenbeleuchtung dient der Berücksichtigung des Arten- und 

Biotopschutzes. Die Verwendung insektenschonender Beleuchtung mit einem UV-armen 

Lichtspektrum dient vor allem dem Schutz nachtaktiver Fluginsekten. 

Á Schutz vor Vogelschlag  

Die Festsetzung zum Schutz vor Vogelschlag an den zukünftigen Gebäuden im 

Plangebiet dient insb. dem Schutz der das Plangebiet als Nahrungsgast aufsuchender 

Vogelarten. 

Á Anpflanzen von Bäumen  

Die Festsetzung zur Anpflanzung von Bäumen definiert die Qualität der zu pflanzenden 

Gehölze und sorgt damit für die Einhaltung einer Mindestqualität der geplanten 

Bepflanzung. 
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Á Erhalt von Bäumen (entlang der Straße Am Glanzstoffwerk)  

Die Festsetzung dient insbesondere dem Erhalt der entlang der Straße Am 

Glanzstoffwerk vorhandenen, einseitigen alleenartigen Bepflanzung.  

Á Anpflanzung von Einzelbäumen  

Die Festsetzung zur Anpflanzung von Einzelbäumen dient insbesondere der Betonung 

der Quartierseingänge, bzw. Zufahrten. 

Á Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Stellplätzen  

Die Festsetzung orientiert sich an den Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt 

Kelsterbach und soll eine Mindestbegrünung oberirdischer Stellplätze sicherstellen. Die 

Festsetzung trägt neben gestalterischen Aspekten auch der Reduzierung der 

sommerlichen Aufheizung befestigter Flächen Rechnung. 

Á Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (P1, 

P2 und P4)  

Mit den festgesetzten Pflanzmaßnahmen erfolgt eine Aufwertung des städtebaulichen 

Erscheinungsbildes sowie eine Ăweiche Abgrenzungñ hin zur bestehenden Bebauung in 

der Nachbarschaft des PIangebiets sowie gegenüber der Bahntrasse Mainz-Frankfurt. 

Gleichzeitig dienen die Pflanzmaßnahmen der Verbesserung der kleinklimatischen 

Verhältnisse im Plangebiet und dessen Umfeld durch Verringerung der Aufheizung 

versiegelter Flächen sowie als Schattenspender für unterhalb der Baumkrone liegender 

Flächen. 

Á Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (E1)  

Die Festsetzung zum Erhalt vorhandener Gehölze dient neben dem Erhalt wertgebender 

Gehölzstrukturen auch dem Erhalt eines im PIangebiet befindlichen Falkenhorsts.  

Á Fläche zur Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen (E2)  

Die Festsetzung zum Erhalt und zur Anpflanzung dient insbesondere dem Erhalt 

vorhandener Gehölzstrukturen, welche sich über einem Wall entlang der Straße Am 

Glanzstoffwerk entwickelt hat. Die gleichzeitige Festsetzung einer Anpflanzung dient der 

Ergänzung und Fortführung der vorhandenen Strukturen in Richtung Südosten. 

Á Grundstücksbegrünung   

Um eine Mindestbegrünung des Plangebietes zu gewährleisten, wird festgesetzt, dass die 

nicht überbauten bzw. gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO genutzte Grundstücksflächen 

Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflächen) mit heimischen und standortgerechten 

Pflanzen zu begrünen und dauerhaft im Bestand zu erhalten sind. Weiterhin wird eine 

Mindestanzahl zu pflanzender Bäume und Sträucher festgesetzt. 

Á Dachbegrünung  

Mit der Festsetzung zur mindestens extensiven Begrünung von Dachflächen bei Flach- 

und flachgeneigten Dächern (Dachneigung bis 15°) wird zum einen eine 

Mindestbegrünung gesichert und zum anderen die Auswirkungen der zulässigen 

Versiegelung, insb. hinsichtlich der Niederschlagsabflussmenge sowie des Lokalklimas, 

minimiert. Für die Begrünung der Dachflächen wird eine erforderliche Mindeststärke des 
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Substrats sowie der Dränschicht festgesetzt, um eine ausreichende Qualität und damit 

eine Dauerhaftigkeit der Begrünung sicherzustellen. Darüber hinaus kann die 

Dachbegrünung einen Lebensraum in der Siedlung, z. B. für Insekten ermöglichen und 

leistet zusätzlich einen Beitrag zur Niederschlagswasserrückhaltung auf dem Grundstück. 

Fassadenbegrünung  

Die Festsetzungen zur Fassadenbegrünung dienen im Wesentlichen der Verbesserung 

klimatischer Folgen der Planungsverwirklichung. Dabei insbesondere als Ausgleich für die 

gem. Festsetzung zur Grundflächenzahl zulässige Versiegelung des Vorhabenareals 

sowie der Rückhaltung anfallenden Niederschlagswassers, einer Erhöhung der 

Verdunstung und der Bindung von u.a. CO2. 

 

Ziel ist es zudem, die Gebªude in die Umgebung einzuf¿gen und eine Ăgr¿neñ Wirkung zu 

erzielen und damit die großformatigen Gebäudefronten visuell aufzubrechen und 

aufzulockern.   

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan; 

hinsichtlich der zukünftigen Umsetzung der Fassadenbegrünung sind insofern technische 

Einschränkungen aufgrund der noch zu konkretisierenden hochbaulichen Planung 

möglich. So gestaltet sich eine großflächige Begrünung der Rechenzentrumsfassaden 

schwierig, da fassadengebundene Bepflanzungen mit Wasser und Nährstoffen versorgt 

werden müssen. Auf der andren Seite wachsen bodengebundene Kletterpflanzen nur bis 

zu einer bestimmten Höhe. Je nach Ausrichtung der Fassade kann zudem eine 

mangelnde Besonnung zu Einschränkungen des Wuchses führen.   

Darüber hinaus weisen die Fassaden von Rechenzentren zahlreiche Öffnungen zur Be- 

und Entlüftung der technischen Komponenten auf. Durch diese wird warme Luft an die 

Umgebung abgegeben, was das Wachstum von Pflanzen zusätzlich erschwert. Ein 

gewisser Abstand zu diesen Öffnungen ist insofern einzuhalten. Weiterhin können sich im 

Zuge der Planungskonkretisierung auch Fassadenseiten ergeben, die aufgrund einer 

erforderlich hohen Dichte an technischen Einrichtungen für eine Fassadenbegrünung 

gänzlich ungeeignet sind. 

Demgegenüber können konzentrierte und punktuelle Begrünungen, die auf die 

Bedürfnisse der jeweiligen Pflanzen abgestimmt sind, eine langfristige und dauerhafte 

Begrünung der Fassade gewährleisten.  

Die Festsetzung von 30% Fassadenbegrünung wird aus den vorgenannten Gründen als 

angemessenes Mindestmaß angesehen. 

In der kumulativen Wirkung der nach den Festsetzungen erforderlichen grünordnerischen 

Maßnahmen und der nach der aktuellen Planung vorgesehenen Gestaltung der 

Außenanlagen sowie der festgesetzten Dach- und Fassadenbegrünung werden zudem 

die naturschutzfachlich relevanten Eingriffe mehr als ausgeglichen (vgl. Kap. II 2.3.11). 
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Abbildung 19: beispielhafte Gliederung einer Fassade unter Ansatz von rd. 30  % 

Fassadenbegrünung 21  

5.6 Mit Geh -, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

Die festgesetzten Geh-,Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Träger der Versorgung dienen 

der Unterbringung bereits vorhandener Transformatorenstationen im Plangebiet. Die Flächen 

sind in Abstimmung mit dem zuständigen Versorger so dimensioniert, dass auch ein Wechsel auf 

neuere Anlagen gewährleistet ist.  

5.7 Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen  

Da sich das Plangebiet gemäß den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung vollständig 

im Lärmpegelbereich IV (66 ï 72 dB(A)) befindet, werden Maßnahmen zum passiven 

Schallschutz gemäß DIN 4109 getroffen.  

Auf die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

5.8 Maßnahmen, die der Klimaanpassung dienen  

Die Festsetzung eines minimalen Albedo-Werts für Fassaden und alle anderen Oberflächen, wie 

versiegelte Straßen-, Platz- und Wegeflächen innerhalb des Plangebiets von 40 dient der 

Verhinderung eines übermäßigen sommerlichen Aufheizens der Flächen und verringert damit die 

Wärmeentstehung und -belastung im Plangebiet selbst und dem direkt angrenzenden Umfeld. 

Die Festsetzung leistet somit einen Beitrag zur Verhinderung bzw. Minderung klimatischer 

Auswirkungen.  

5.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Die Festsetzung zur Fassadengestaltung dient der Gliederung großer Fassaden, um 

insbesondere den städtebaulichen Eindruck der nach den Festsetzungen zulässigen 

Gebäudekubaturen in ihrer Außenwirkung zu begrenzen. Die Gliederung in Abschnitte von 

maximal 50 m Länge orientiert sich hierbei an den Vorgaben der offenen Bauweise.  

5.10 Wasserrechtliche Festsetzungen  

Im Rahmen der wasserrechtlichen Festsetzungen wird der Umgang mit im Plangebiet 

anfallendem, nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswassers geregelt. 

 

21  Klein und Architekten (KUA): Fassadengestaltung, Frankfurt (04/2025). 
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Dabei ist anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser im ersten Schritt für 

die Verwendung als Brauchwasser zurückzuhalten. Das nicht verwendete Niederschlagswasser 

ist nachfolgend auf den Grundstücksflächen zu versickern. Verunreinigtes Niederschlagswasser 

ist zu reinigen.  

Die Festsetzung dient der Einsparung von Trinkwasser sowie der Neubildung von Grundwasser.  

5.11 Hinweise  

Es werden folgende Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen: 

Á Einsichtnahme in DIN-Vorschriften und Regelwerke 

Á Denkmalschutz 

Á Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried 

Á Bauschutzbereich Flughafen Frankfurt / Main 

Á Anlagenschutzbereich gem. § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

Á Hindernisinformationsbereich Flughafen Frankfurt / Main gem. § 18b LuftVG 

Á Artenschutz 

o Zeitliche Regelung von Abbruchmaßnahmen 

o Zeitliche Regelung von Rodungsmaßnahmen 

o Erhalt und Förderung von Fledermausarten 

o Habitatnachweis in und an Bäumen 

o Habitatnachweis in und an Gebäuden 

o Eidechsen. 

Á Kampfmittel 

Á Wasserrechtliche Erlaubnis  

5.12 Pflanzenlisten  

Die hinweisend dienenden Pflanzlisten geben einen Überblick über ökologisch für das Plangebiet 

geeignete und klimaresiliente Arten. Sie stellen jedoch keine abschließende Auflistung dar.  

6 Auswirkungen der Planung  

6.1 Umweltauswirkungen  

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung erfolgt im 

Teil II Umweltbericht. 
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6.2 Städtebauliche Auswirkungen  

Durch die Neustrukturierung der Flächen des Europort-Areals sollen bislang im Wesentlichen 

logistische und damit verkehrsintensive Nutzungen entfallen und durch Rechenzentren und deren 

zugehörige technische Infrastruktur ersetzt werden.  

Hierdurch kann die vorhandene Gemengelage, also das direkte Nebeneinander von 

insbesondere gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen, und die daraus erwachsenden 

Konflikte (insb. Lärm) entschärft werden.  

6.3 Auswirkungen auf den Verkehr  

Zum Bebauungsplan wurde eine gutachterliche Stellungnahme zu den verkehrlichen 

Auswirkungen der Planung22 erstellt. Die Stellungnahme baut dabei auf Analysedaten auf, die 

durch Verkehrszählungen in dem an das Plangebiet angrenzenden Straßennetz erfasst wurden.  

Aufgrund der baustellenbedingten Sperrung des Straßenabschnittes Südliche Ringstraße 

zwischen den Kreisverkehrsplätzen Südliche Ringstraße / Am Südpark und Südliche Ringstraße 

/ Mörfelder Straße konnte dabei keine aktuelle, repräsentative Verkehrszählung zur Erfassung 

der aktuellen Verkehrssituation in dem an das Plangebiet angrenzenden Straßennetz 

durchgeführt werden.  

Insgesamt ist durch die Neustrukturierung und damit den Entfall der bisherigen logistischen 

Nutzungen von einer deutlichen Minderung hinsichtlich der Verkehrsbelastung der umliegenden 

Straßen sowie einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Erschließung auszugehen.  

6.3.1 Verkehrsaufkommen ĂEuroport ñ Bestand  

Auf Grundlage einer im Mai 2019 durchgeführten Verkehrszählung der Ein- und Ausfahrten 

bezogen auf das Gewerbegebiet ĂEuroportñ wurde ein Gesamtverkehrsaufkommen in der Summe 

aus Quell- und Zielverkehr von etwa 3.190 Kfz-Fahrten/ Tag, davon rd. 890 Lkw-Fahrten/ Tag 

erfasst. 

Eine ergänzende bzw. erneute Zählung ist aufgrund der gegenwärtigen baustellenbedingten 

Sperrung des Straßenabschnittes Südliche Ringstraße zwischen den Kreisverkehrsplätzen 

Südliche Ringstraße / Am Südpark und Südliche Ringstraße / Mörfelder Straße nicht möglich. 

Daher wird auf die Werte aus dem Jahr 2019 zurückgegriffen. Seitens des Gutachters werden 

diese als ausreichend repräsentativ eingestuft. 

6.3.2 Vorhabenbedingtes Verkehrsaufkommen  

Die planungsbedingte Verkehrserzeugung wird gutachterlich aus den Hinweisen der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) und dem Heft 42 der 

Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (Programm Ver_Bau) in 

Abgleich zu Angaben des Investoren und vergleichbaren Projekten ermittelt. 

 

22  Habermehl und Follmann: Gutachterliche Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen Bebauungsplan Nr. 

1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ in Kelsterbach, Rodgau (10/2024). 
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Á Beschäftigte: 60 Mitarbeiter (anwesend pro Tag), davon 

Á 30 Beschäftigte im Büro/ Verwaltungsbereich 

Á 30 Beschäftigte im Schichtbetrieb  

(10 Beschäftigte je Schicht 6 ï 14 Uhr, 14 ï 22 Uhr und 22 - 6 Uhr) 

Á Wirtschaftsverkehr: 5 Lkw je Tag 

Die Annahmen zur Verkehrsmittelwahl bzw. zum Modal Split (Verkehrsaufteilung auf die 

Verkehrsmittel zu Fuß gehen, Rad, ÖPNV und MIV) basieren auf einem Worst-Case-Szenario 

mit einem MIV-Anteil von 100 % und einer Pkw-Besetzung von 1,0. 

Ausgehend hiervon ermittelt der Gutachter ein werktägliches Kfz-Verkehrsaufkommen von 

insgesamt rd. 520 Kfz-Fahrten/ Tag (480 Pkw-Fahrten/ Tag und 40 Lkw-Fahrten/ Tag) in der 

Summe aus Quell- und Zielverkehr. 

Für die Spitzenstunden ermittelt der Gutachter davon ausgehend ein Verkehrsaufkommen (in 

der Summe aus Quell- und Zielverkehr) von 64 Kfz/h in der Morgenspitze, 61 Kfz/h in der 

Mittagsspitze und 28 Kfz/h in der Abendspitze. 

6.3.3 Vergleich Bestand / Planung  

Im Vergleich zwischen dem Verkehrsaufkommen der Bestandsnutzungen im Europort-Areal und 

den geplanten Rechenzentren ergibt sich folgendes Bild: 

Planfall  Kfz -Verkehr 

gesamt  

Morgenspitze 

(ca.) 

Mittagsspitze 

(ca.) 

Abendspitze 

(ca.) 

Europort Bestand 3.190  

(davon 890 Lkw) 

255 285 245 

Planung 

Rechenzentren 

520 65 60 30 

Differenz  - 2.670 - 190 - 225 - 215 

Im Rahmen der Planungsverwirklichung der geplanten Rechenzentren ergibt sich sowohl 

hinsichtlich der gesamtverkehrlichen Betrachtung als auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der 

Knotenpunkte im angrenzenden Straßennetz eine erhebliche Verbesserung. 

6.3.4 ÖPNV 

Hinsichtlich des ÖPNV ergeben sich gegenüber dem Bestand keine Änderungen bzw. sind diese 

nicht bekannt.  

6.3.5 Fußgänger / Radverkehr  

Für Fußgänger und Radfahrer ergibt sich gegenüber dem Bestand keine Änderung. Bereits im 

Zuge der vorhandenen logistischen Nutzung am Europort Kelsterbach ist eine Querung des 

Geländes für beide Gruppen nicht möglich.  
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Aufgrund des erhöhten Sicherheitsanspruchs an zeitgemäße Rechenzentren muss dieses 

zukünftig vollständig eingezäunt werden, eine Querung für beide Gruppen von 

Verkehrsteilnehmern ist aufgrund dessen ebenfalls nicht möglich.  

6.4 Auswirkungen durch Lärm  

Zum Bebauungsplan wurde eine schalltechnische Untersuchung23 erstellt welche die 

Geräuscheinwirkungen im Plangebiet und dessen Umgebung hinsichtlich Gewerbe- und 

Verkehrslärm ermittelt und beurteilt. Die Auswirkungen durch Geräusche werden ergänzend im 

Rahmen des Umweltberichtes schutzgutbezogen beschrieben. 

6.4.1 Gewerbelärm  

Zur Ermittlung der Gewerbelärmwirkungen auf die Umgebung des Plangebiets hat der Gutachter 

10 Immissionsorte an benachbarten schutzbedürftigen Nutzungen gesetzt.  

Weiterhin hat der Gutachter auf Grundlage des bereits genehmigten Rechenzentrums im Süden 

und der möglichen geplanten Rechenzentren im Zentrum und Norden des Plangebiets sowie des 

geplanten Umspannwerks (vgl. Kap. 4) die Gewerbelärmemissionen und die daraus 

resultierenden Immissionen an den gesetzten Immissionsorten prognostiziert.  

Im Ergebnis der Ermittlung werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den jeweils 

betroffenen schutzbedürftigen Nutzungen sowohl tags als auch nachts eingehalten.  

Dies gilt auch für die prognostizierten Spitzenpegel. 

Eine mögliche Betroffenheit benachbarter schutzbedürftiger Nutzungen durch tieffrequente 

Geräusche kann erst im Rahmen der Detailplanung geprüft werden. Vermeidungsmaßnahmen 

sind diesbezüglich jedoch grundsätzlich möglich.  

6.4.2 Verkehrslärm  

Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet 

Auf das Plangebiet wirken sowohl Schienenlärm als auch Straßenverkehrslärm ein.  

Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. der 16. BImSchV durch 

Verkehrslärm (Straße und Schiene) können nicht generell ausgeschlossen werden.  

Daher bewertet der Gutachter verschiedene mögliche Lärmminderungsmaßnahmen. 

a. Aktiver Schallschutz durch Abschirmung  

Aus akustischer Sicht kommt ein Schallschirm (Lärmschutzwall und/oder -wand) entlang 

der Grundstückgrenzen in Betracht. Allerdings lassen sich mit einer städtebaulich 

vertretbaren Höhe entsprechender Anlagen im vorliegenden Fall keine flächendeckenden 

 

23  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 

ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224). 
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Lärmminderungen erzielen. Eine relevante Verbesserung der Geräuschsituation lässt sich 

maximal für Büronutzungen im Erdgeschoss erreichen. 

b. Grundrissgestaltung  

Grundsätzlich empfiehlt es sich aus schalltechnischer Sicht, ruhebedürftige Nutzungen in 

die von Straße und Schiene abgewandten Gebäudeteile zu legen. Aus den in der 

schalltechnischen Untersuchung dargestellten Rasterlärmkarten lässt sich entnehmen in 

welchen Bereichen eine besonders hohe Lärmbelastung vorliegt und wo die Anordnung 

von Büronutzungen unter schalltechnischen Gesichtspunkten sinnvoll wäre. 

c. Passiver Schallschutz gem. DIN 4109  

Alternativ und auch ergänzend zu möglichen aktiven Maßnahmen können passive 

Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung 

von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter Dachgeschosse) 

schutzbedürftiger Nutzungen vorgesehen werden. Zur exakten Auslegung der 

Mindestanforderungen nach DIN 4109 oder VDI 2719 sind neben der Kenntnis der 

maßgeblichen Außenlärmpegel auch die Kenntnisse über die Nutzungsart der Räume, 

Raumgröße, Fensterflächenanteil, Bauausführung usw. erforderlich. Ein entsprechender 

Nachweis kann insofern erst auf Ebene der Ausführungsplanung erfolgen und im 

Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. 

Verkehrslärmfernwirkungen 

Eine Veränderung hinsichtlich der Verkehrslärmfernwirkungen im Sinne der 16. BImSchV ist nur 

dann wesentlich, wenn sich der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräuschimmissionen um > 3 dB 

erhöht und zudem die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Dies kann 

im vorliegenden Fall aufgrund der erheblichen Reduzierung des zukünftigen Kfz-

Verkehrsaufkommen durch die geplante Ansiedlung eines Rechenzentrums und der berechneten 

Beurteilungspegel für die im Untersuchungsgebiet einwirkenden 

Schienenverkehrslärmimmissionen aus Sicht des Gutachters jedoch ausgeschlossen werden. 

6.5 Technische Infrastruktur / Ver - und Entsorgung  

Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässerungskonzept24 erstellt. Dieses enthält insbesondere 

Aussagen zur Oberflächenentwässerung einschließlich Starkregen, zur 

Schmutzwasserbeseitigung. 

Der Betrieb von Rechenzentren ist mit einem hohen Strombedarf verbunden. Darüber hinaus ist 

abhängig von der Art der Kühling von einem erhöhten Wasserverbrauch auszugehen. Die Klärung 

der Rahmenbedingungen für die Versorgung erfolgt im weiteren Verfahren mit den 

Versorgungsunternehmen.  

Wasserversorgung  

 

24  Kocks Consult: Be- und Entwªsserungskonzept Zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ, NL 

Frankfurt (10/2024). 
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Nach Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Kelsterbach ist die Löschwasserversorgung 

sichergestellt (vgl. nachfolgenden Absatz).  

Bei dem geplanten Kühlsystem handelt es sich nach aktuellem Stand der Planung zudem um 

einen geschlossenen Kreislauf. Eine Vermischung von Trink- und Kühlwasser bzw. eine erhöhte 

Inanspruchnahme von Trinkwasser zu Kühlungszwecken ist insofern nicht Gegenstand der 

Planung. 

Die Möglichkeiten einer Brauchwassernutzung zu Kühlungszwecken hinsichtlich anfallendem 

Niederschlagswasser wird im Rahmen der weiteren konkretisierenden Planung technisch und 

wirtschaftlich geprüft. Die aufgrund der Festsetzungen erforderliche Rückhaltung zur 

Brauchwassernutzung kann insbesondere der Bewässerung der Freiflächen zugutekommen.   

Eine Bedarfsermittlung ist erst bei konkreter Planung des Vorhabens möglich und kann 

erforderlichenfalls im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erbracht werden.  

Nach Einschätzung des Gutachters ist vor diesem Hintergrund eine ausreichende Versorgung 

mit Trinkwasser nicht fraglich. Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen 

Angebotsbebauungsplan, dem zwar eine konkrete Art der baulichen Nutzung zugrunde liegt, 

jedoch kein konkretes Vorhaben.  

Löschwasserversorgung 

Nach Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Kelsterbach kann der Grundschutz nach 

DVGW W 405 von 96 cbm/h (1.600 l/min) über eine Löschzeit von 2 Std. über mehrere UFH 

DN 80 im Umkreis (Radius) von maximal 300 m bereitgestellt werden.   

Abwasserbeseitigung  

Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach gutachterlicher Ermittlung und Abstimmung mit dem 

Versorgungsträger über das in den angrenzenden Straßen befindliche öffentliche Kanalnetz.  

Als Einleitbegrenzung sind dabei 90 l/s zu berücksichtigen. Aus vergleichbaren Projekten kann 

aus gutachterlicher Sicht davon ausgegangen werden, dass die Einleitebeschränkung durch 

Schmutz- und Prozesswasser nicht überschritten wird. 

Der Schmutzwasseranfall wird auf 30,6 l/s, bestehend aus 17,85 l/s Prozesswasser sowie 12,75 

l/s fäkalienhaltiges Abwasser, geschätzt.  

Zur Ableitung des Schmutz- und Prozesswassers ist ein neuer Schmutzwasserkanal bis zum 

Übergabepunkt an den bestehenden öffentlichen Abwasserkanal in der Straße Langer Kornweg 

zu verlegen. Die Entwässerung kann im Freispiegelabfluss an den Bestandskanal angeschlossen 

werden.  

Das Erfordernis von Vorbehandlungsmaßnahmen für die Schmutzwassereinleitung in die 

öffentliche Kanalisation wie Abscheideanlagen, Neutralisationsanlagen etc. auf den jeweiligen 

Grundstücken regelt die Entwässerungssatzung der Stadt Kelsterbach in Abhängigkeit der 

anfallenden Schmutzwasserbelastung. Für das geplante Gewerbegebiet hängt dieses von der 

konkreten Art der geplanten Anlagen ab, welche zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht im 

Detail feststeht.  
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Oberflächenentwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Das Entwässerungskonzept sieht eine weitestgehende Versickerung anfallenden verunreinigten 

Oberflächenwassers vor. Auf Grundlage der Baugrunduntersuchungen ist von einem mindestens 

18 m unter Gelände anstehenden Grundwasserspiegel sowie hinsichtlich der 

Schichtenzusammensetzung von einem für eine Versickerung geeigneten Untergrund 

auszugehen.  

Die Entwässerung der befestigten Fußwege uns Zufahrten kann entsprechend dem Konzept über 

Entwässerungsmulden erfolgen. Auf Grundlage der Konzeptvarianten ermittelt der Gutachter 

eine Muldenfläche von rund 1.500 m² bei 10 cm Einstautiefe. 

Die Entwässerung der Dachflächen kann ebenfalls über Versickerung erfolgen. Hierfür kann 

entweder eine zentrale Versickerungsrigole oder eine Versickerungsrigole je Gebäude hergestellt 

werden. Das anfallende Niederschlagswasser wird über einen Regenwasserkanal in Richtung 

der Rigole geleitet und dort zentral dem Grundwasser zugeführt.  

Vor der Versickerung ist das Niederschlagswasser, z.B. durch eine Sedimentationsanlage, 

aufzubereiten. Die anschließende Versickerung kann z.B. über Füllkörperrigolen erfolgen, die 

einen geringeren Platzbedarf besitzen. Auf Grundlage der Konzeptvarianten hat der Gutachter 

diesbezüglich ein Versickerungswirksames Volumen von rund 280 m³ ermittelt.  

Ebenfalls ist eine Verwertung des anfallenden Oberflächenwassers möglich. So ist anfallendes 

Niederschlagswasser nach den Festsetzungen z.B. in Zisternen aufzufangen und dann als 

Brauchwasser, z.B. zur Bewässerung der Grünfassaden oder der Außenanlagen oder etwa für 

WC-Spülungen, zu nutzen.  

Ein Regenwassernutzung für Kühlzwecke wird nach dem derzeitigen technischen Konzept nicht 

verfolgt. Gleichwohl wäre dies ebenfalls möglich. Vor einer möglichen Versickerung oder 

Einleitung in den Kanal wäre jedoch auch nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes eine 

Reinigung des Wassers durchzuführen. 

Überflutungsnachweis 

Im Rahmen des Entwässerungskonzeptes führt der Gutachter auch einen entsprechenden 

Überflutungsnachweis.  

Um eine schadfreie Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers bei Überflutungen zu 

gewährleisten wäre eine Einstautiefe von lediglich 3 cm z.B. im Bereich der Wegeflächen 

erforderlich. Da die Wegeflächen jedoch freigehalten werden sollen, hat der Gutachter weitere 

Möglichkeiten der schadfreien Rückhaltung geprüft.  

Ein entsprechendes Volumen an Niederschlagswasser kann zentral in der Retention- oder 

Versickerungseinrichtung zur Verwertung des Dachflächenwassers hergestellt werden. Um 

hiervon ausgehende Überstauungen zu vermeiden können darüber hinaus Versickerungs- oder 

Retentionsbauwerke im Bereich der größeren Grünflächen verortet werden. Die Grünflächen sind 

hierzu so zu modellieren, dass sie den tiefsten Punkt des Entwässerungsnetzes und somit den 

Austrittspunkt bei einer Überflutung bilden.  

Dadurch können die Grünflächen als Überflutungsflächen dienen und ein Schaden für die 

Gebäude kann ausgeschlossen werden. 
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Starkregenereignisse 

Weiterhin hat der Gutachter sich mit Starkregenereignissen beschäftigt. Zur Bewertung der 

zukünftigen Situation wurde für den aktuellen Planstand eine Überflutungsberechnung nach 

DIN 1986-100 erstellt. 

Zur Sicherstellung der Überflutungsbetrachtung ist nach gutachterlicher Ermittlung ein Volumen 

von ca. 825 m³ schadlos auf der Oberfläche zwischenzuspeichern. Unter Berücksichtigung der 

größeren Grünflächen im Projektgebiet ist es denkbar, diese, im Vergleich zu den befestigten 

Flächen, herabzusetzen und dadurch hier eine schadlose Überflutung zu gewährleisten. Das 

Niederschlagswasser könnte so im Überflutungsfall in den Grünflächen zwischengespeichert 

werden.  

Strom 

Die Versorgung mit Strom erfolgt über eine eigens zu errichtende Umspannanlage und den 

Anschluss an das vorhandene Netz im Bereich der Straßen Am Glanzstoffwerk sowie der 

Hauptzufahrt des Europort-Areals an den Kleinen Kornweg. 

Telekommunikation 

Entsprechende Breitbandanschlüsse zum Anschluss des Plangebiets werden ebenfalls in den 

öffentlichen Verkehrsflächen verlegt, bzw. befinden sich bereits dort. 

Gas 

Ein Gasanschluss kann über die vorhandenen Anschlüsse an das Netz erfolgen. 

Wärme 

Es ist vorgesehen, die Abwärme des Rechenzentrums der Stadt zur weiteren Nutzung zur 

Verfügung zu stellen. Hierzu sollen die notwendigen Anlagen zur Wärmeübergabe auf dem 

Grundstück hergestellt werden. Die Verteilung von dort erfolgt durch die Stadt bzw. die 

Versorgungsunternehmen. Näheres ist in (städtebaulichen) Verträgen zwischen der Stadt und 

der Grundstückseigentümerin bzw. den Betreibern der Rechenzentren zu regeln.  

6.6 Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung  

Das Plangebiet befindet sich im Eigentum der Vorhabenträgerin. Bodenordnende Maßnahmen 

sind nicht erforderlich.  

6.7 Städtebaulicher Vertrag  

Es ist der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Stadt und der Eigentümerin / 

Vorhabenträgerin vorgesehen.  

Wesentliche Regelungsinhalte des Vertrages sind u.a. 

Á Eine Verpflichtung zur Durchführung der nach dem Bebauungsplan zulässigen baulichen 

Nutzung  

o aus voraussichtlich 2-4 RZ-Gebäuden nebst Nebenanlagen (z.B. Stromzentrale, 

Pförtnerhaus und Wärmeübertragungsstation),  
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o in Bezug auf die Fassadengestaltung entsprechend der textlichen Festsetzung zur 

Fassadenbegrünung (vgl. Kap. 5.5).  

Á Verpflichtung zur Einhaltung der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans.  

Weiterhin zeitliche Fristen zur Umsetzung der Bebauung sowie zur Kostenübernahme der mit 

dem Bebauungsplanverfahren entstandenen Kosten durch den Investor.   

Darüber hinaus werden Regelungen zu Naturschutz, insb. Ressourcenschonung und 

Klimaschutz getroffen: 

Á so soll der Kaltlufttransport in das Stadtgebiet nicht beeinträchtigt werden,  

Á Übernahme der mit Planungsverwirklichung entstehenden Ökopunkte in das städtische 

Ökokonto,   

Á Installation und betrieb von Zisternen zur Nutzung von anfallendem Regenwasser,  

Á ein möglichst ressourcenschonender Umgang mit dem von Natur aus begrenzten 

Wasservorkommen,   

Á insb. Begrenzung der Trinkwassernutzung für Kühlungszwecke mit Begrenzung auf im 

Wesentlichen eine erstmalige Befüllung des Kühlkreislaufs,  

Á Begrenzung der Versiegelung und Erstellung eines Freiflächen- und 

Fassadengestaltungsplans,  

Á Schutz des Grundwassers vor Havarien,  

Á Regelungen zum Umgang mit ausgehobenen Böden,  

Á Regelungen zum Stand der Technik der erforderlichen Netzersatzanlagen (z.B. 

Dieselaggregate).  

Weitergehend werden die Übergabe und Nutzung der mit dem Betrieb der Rechenzentren 

entstehenden Abwärme geregelt. So ist die technische Infrastruktur zur Übergabe 

investorenseitig herzustellen.   

6.8 Flächenbilanz / städtebauliche Kennwerte  

Tabelle 2: Flächenbilan z / städtebauliche Kennwerte  entsprechend d en Festsetzungen, gerundet  

Gebiet  Fläche  

[m²]  

GRZ Zulässige GR 

[m²]  

BMZ Zul. Baumasse 

[m³]  

Sondergebiet SO 

ĂRechenzentrenñ 
109.230 0,8 87.400 10,0 1.009.230 

Alle Flächen- und Volumenmaße sind dem Amtlichen Liegenschaftskataster im UTM Koordinatensystem entnommen, 

hierbei handelt es sich um projizierte, nicht um tatsächliche Flächen. 

6.9 Kosten der Planung  

Die Kosten der Planung trägt die Vorhabenträgerin.  
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II UMWELTBERICHT  

1 Einleitung  

1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

Ein privater Investor hat die Flächen des ĂEuroportñ in Kelsterbach erworben und beabsichtigt 

nunmehr die Entwicklung eines Rechenzentrums. Die im Plangebiet gelegenen überwiegend für 

Logistik genutzten Flächen sollen schrittweise umstrukturiert und für die Errichtung von 

Rechenzentren vorbereitet und genutzt werden. Im südlichen Teil der Liegenschaft wurde bereits 

die Errichtung eines ersten Rechenzentrums nach § 34 BauGB genehmigt. Die Errichtung dieses 

Rechenzentrums wird derzeit vorbereitet. Für die Errichtung weiterer Rechenzentren ist die 

Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Die Stadt Kelsterbach beabsichtigt daher die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2024 

ĂRechenzentrum Kornwegñ f¿r ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ĂRechenzentrenñ.  

1.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Wesentliche Ziele der Planung sind:  

-  Die Ansiedlung von Rechenzentren, 

-  die Sicherung und Entwicklung der digitalen Infrastruktur, 

-  die Stärkung des Wirtschafts- und Technikstandortes, 

-  die Sicherung der Verträglichkeit mit dem Umfeld, insbesondere mit benachbarten 
Wohnnutzungen, 

-  die Berücksichtigung der Klimaschutz- und Umweltbelange. 

Beschreibung der Festsetzungen  

Die Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet als sonstiges Sondergebiet (SO) mit der 

Zweckbestimmung ĂRechenzentrenñ gem. Ä 11 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind 

Rechenzentren, Betriebe und Anlagen zur Stromversorgung der Rechenzentren, insbesondere 

Umspannanlagen, sowie Betriebe und Anlagen zur Nutzung und Übergabe von (Ab-)Wärme der 

Rechenzentren. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt: 

Tabelle 3: Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung  

Baugebiet  
Grundflächen -

zahl (GRZ)  

Baumassenzahl 

(BMZ) 

Höhe baulicher 

Anlagen  

SO ĂRechenzentrenñ 0,8 10,0 
15 m ü.GOK 

23 m ü.GOK 

Darüber hinaus wird im Bereich der zulässigen Oberkante baulicher Anlagen von 23 m ü. GOK 

eine Überschreitungsmöglichkeit für Schornsteine auf bis zu 38 m ü. GOK festgesetzt.  



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Umweltbericht  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 50 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

Standort der geplanten Vorhaben  

Das Plangebiet befindet sich im Siedlungszusammenhang der Stadt Kelsterbach unmittelbar 

südlich an die Bahntrasse (Strecke 3520 Mainz ï Frankfurt) angrenzend sowie angrenzend an 

den ĂKleinen Kornwegñ und die Straße ĂAm Glanzstoffwerkñ.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 10,9 ha.  

Art und Umfang der geplanten Vorhaben sowie Bedarf an Grund und Boden / Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt keine erstmalige Inanspruchnahme von 

Flächen. Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen im Wesentlichen durch Betriebe der 

Logistikbranche genutzte Fläche. 

1.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen und ihre 

Berücksichtigung bei der Planaufstellung  

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind von der Gemeinde für jeden Bauleitplan 

festzulegen, soweit eine Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Ziel der 

Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur soweit, als durch die Planung 

überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf jeden der in 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7, insb. a) bis i), und § 1a BauGB aufgeführten Schutzgüter und Umweltbelange. 

Für die Schutzgüter und Umweltbelange, für die Umweltauswirkungen aufgrund der Planung zu 

erwarten sind, werden im Folgenden die Umweltschutzziele in einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplanungen dargestellt, sowie die entsprechenden Prüfverfahren beschrieben. Sofern 

Fachbeiträge vorliegen, erfolgt die nähere Beschreibung der Methodik und Prüfverfahren 

innerhalb der Fachbeiträge. 

Grundsätzlich wird im Rahmen der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB eine 

schutzgutbezogene (einschließlich ihrer Wechselwirkungen) Erfassung, Beschreibung und 

Bewertung für das Basisszenario (Ist-Zustand), den Prognose-Nullfall (voraussichtliche 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung und den Prognose-

Planfall (voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung) , 

unter Berücksichtigung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen erstellt. Dabei 

werden ebenso die Maßnahmen berücksichtigt, die festgestellte, erhebliche 

Umweltauswirkungen vermeiden, vermindern oder ausgleichen können. 

Die Auswirkungen beschränken sich dabei auf das Plangebiet und auf dessen Umfeld, wobei in 

den jeweiligen Fachgutachten die unterschiedlichen Abgrenzungen der Umfeldwirkungen 

definiert wurden. 
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1.3.1 Schutzgutübergreifende Umweltschutzziele  

§ 1 BNatSchG  Schutz, Pflege und Entwicklung insb. der Leistungs - und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier - und 

Pflanzenwelt.  

§ 1a Abs. 3 BauGB  Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs - 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes.  

§ 13 BNatSchG  Vermeidung bzw. Kompensation von Eingriffen in Natur und 

Landschaft.  

Zum Bebauungsplan wird ein Fachbeitrag Naturschutz25 erstellt. Im Fachbeitrag werden die 

Schutzziele wie folgt berücksichtigt: 

Á Biotoptypenkartierung. 

Á Schutzgutbezogene Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Tiere, Pflanzen, Biotope, natürliche Bodenfunktionen, Wasserhaushalt, Klima/Luft, 

Landschaftsbild. 

Á Vorschlag von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich von Eingriffen. 

Á Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung. 

Á Vorschlag von landespflegerischen Festsetzungen im Bebauungsplan und ggf. externen 

Kompensationsmaßnahmen. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB  Darstellung von Landschaftsplänen  sowie sonstigen Plänen . 

Der Landschaftsplan des früheren Umlandverbandes Frankfurt sieht in ĂEntwicklungskarte 2001ñ 

für das Plangebiet die Entwicklungsziele einer Siedlungsfläche und Verkehrsgrün für die 

Verkehrsflächen, sowie als Regelung und Maßnahme die Erhöhung der Durchgrünung vor.  

Die Aussagen werden in den schutzgutbezogenen Bewertungen berücksichtigt. 

Anl. 1 Nr.  2 b) bb) BauGB  Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen.  

Die Auswirkungen infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen, insb. Boden / Fläche, Wasser, 

Tiere / Pflanzen und biologische Vielfalt sowie die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen 

werden im Rahmen der schutzgutbezogenen Bewertungen berücksichtigt. 

Anl. 1 Nr.  2 b) hh) BauGB  Berücksichtigung der eingesetzten Techniken und Stoffe.  

Besondere im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb der geplanten Nutzungen 

eingesetzten Stoffe und Techniken sind im vorliegenden Fall auf der Ebene des Bebauungsplans 

nicht bekannt bzw. festgelegt und werden daher im Weiteren nicht berücksichtigt 

1.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen , Biotope, Biologische Vielfalt  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tiere und 

Pflanzen und die biologische Vielfalt.  

 

25  Gºtte Landschaftsarchitekten mbH: Gr¿nordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum 

Kornwegñ, Frankfurt (11/2024). 
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§ 44 ff. BNatSchG  Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen.  

§ 19 BNatSchG  Umweltschäden  

Zum Bebauungsplan wurde eine Artenschutzuntersuchung26 erstellt. Diese beinhaltet: 

a. Potenzialanalyse bezgl. des Vorkommens geschützter Arten. 

b. Erfassung geschützter Tier- und Pflanzenarten wie folgt: 

Á Vögel (vier Begehungen) 

Á Fledermäuse (zweimal mit dem Detektor) 

Á Reptilien (Beurteilung des Geltungsbereichs hinsichtlich seiner 

Lebensraumeignung insbesondere für Eidechsen im Rahmen der 

Ortsbegehungen, ggf. Kontrolle auf eine mögliche Besiedlung) 

Á Kontrolle der wenigen Bäume auf Niststätten und Quartierseignung 

Á Kontrolle der Gebäude von außen und soweit möglich auch von innen sowie einer 

Dachbegehung 

Á Potentialbetrachtung auf Basis der Lebensraumstruktur und von Zufallsbefunden 

im Rahmen der Begehungen 

c. Artenschutzrechtliche Prüfung bzgl. der Einhaltung der Vorschriften des § 44 

BNatSchG unter Berücksichtigung baubedingter Wirkungen (einschl. Abbruch) sowie 

anlagen- und betriebsbedingter Wirkungen. 

d. Ggf. Vorschläge zu besonderen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

einschließlich CEF-Maßnahmen und FCS-Maßnahmen. 

e. Gesonderte Erfassung und Dokumentation der in § 19 BNatSchG genannten Arten 

und Lebensräume. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7b) BauGB  Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks von 

Natura -2000-Gebieten im Sinne des BNatSchG.  

§ 20 ff. BNatSchG  Schutzgebiete und -objekte.  

§ 30 BNatSchG  Geschützte Biotope.  

Im Plangebiet und seiner Umgebung befinden sich keine für die Planung relevanten 

Schutzgebiete und -objekte des Naturschutzes. 

1.3.3 Schutzgut  Fläche und Boden  

§ 1a Abs. 2 BauGB  Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden; 

Vermeidung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher oder als 

Wald genutzter Flächen; Möglichkeiten der In nenentwicklung . 

Bei der Planung handelt es sich um eine Innenentwicklung. Durch die Planung werden keine 

landwirtschaftlichen genutzten Flächen oder Waldflächen in Anspruch genommen. Die Ermittlung 

und Bewertung zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden erfolgt verbal-

argumentativ.  

 

26  Götte Landschaftsarchitekten mbH: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP); Anlage zum Grünordnungsplan, 

Frankfurt (01/2024). 
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§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Fläche und 

Boden.  

§ 1 BBodSchG  Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des 

Bodens; Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von 

Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigungen; 

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden.  

Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen erfolgt 

verbal-argumentativ im Rahmen des Fachbeitrags Naturschutz. 

Darüber hinaus wird eine geotechnische und umwelttechnische Untersuchung27 durchgeführt. 

Zum Bebauungsplan erfolgte eine zusammenfassende Dokumentation der vorliegenden 

Befunde, insb. hinsichtlich: 

Á Bewertung der Unterlagen zu möglichen Kontaminationen der Gebäude, des Baugrunds 

und des Grundwassers.  

Á Dokumentation der Auswertungen zu Schutzgebieten, Kampfmitteln, Hochwasser etc. 

Á Erkenntnisse aus den Baugrundaufschlüssen, Bewertung der Schadstoffanalysen 

bezüglich Bodenverunreinigungen und der Wirkungspfade Grundwasser / Mensch sowie 

Boden / Mensch. 

Á Generelle Angaben zu Baugrund und Grundwasser einschließlich Durchlässigkeit und 

Flurabstand des Grundwassers. 

1.3.4 Schutzgut Wasser  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) und e) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf das Wasser.  

§ 1 WHG Schutz der Gewässer.  

§ 1 Abs.  6 Nr. 12 BauGB i.  V. m. Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes und der  

§ 78 WHG Hochwasservorsorge  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. Es besteht kein Hochwasserrisiko. 

Bzgl. des Grundwassers wird auf die Ergebnisse der geotechnischen und umwelttechnischen 

Untersuchung zurückgegriffen (vgl. Kap. II 1.3.3). 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB  Berücksichtigung des sachgerechte n Umgangs mit Abwässern.  

§ 54 ff. WHG Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser.  

Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgt eine Beschreibung des Entwässerungskonzeptes28 mit 

folgenden Inhalten: 

Á Umgang mit anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser unter Berücksichtigung der 

Möglichkeiten der Versickerung und schadlosen Rückhaltung sowie der Nutzung von 

Regenwasser. 

 

27  Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner GmbH: Untersuchungen für den Bebauungsplan zu den Themen 

Baugrund, Grundwasser und Schutzgebiete, Wiesbaden (08/2024). 
28  Kocks Consult GmbH: Be- und Entwªsserungskonzept Zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum 

Kornwegñ, Frankfurt (10/2024). 
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Á Konzept zur Ableitung von Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen.  

Á Erstellen einer Wasserbilanz nach Arbeitsblatt DWA-A 102. 

§ 1 Abs. 6 Nr.  7g) BauGB  Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Wasserrechtes.  

Für die Planung relevante Pläne des Wasserrechtes sind nicht bekannt.  

§ 51 WHG Wasserschutzgebiete.  

§ 53 WHG Heilquellenschutzgebiete.  

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete oder sonstige Schutzgebiete sind nicht 

betroffen.  

1.3.5 Schutzgut Klima und Luft  

§ 1 Abs. 5 BauGB  Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Luft und 

Klima.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB  Vermeidung von Emissionen (Luftschadstoffe / allgemeiner 

Klimaschutz).  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7h) BauGB  Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.  

Anl. 1 Nr.  2 b) gg) BauGB  Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des 

Klimawandels . 

§ 13 Abs. 1 KSG  Berücksichtigung des Klimaschutzes in der Planung  

Die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die genannten Schutzgüter und 

Umweltschutzziele erfolgt zum einen im Fachbeitrag Naturschutz verbal-argumentativ auf 

Grundlage vorhandener Daten.  

Darüber hinaus erfolgt eine Begutachtung29 der Wirkung des Vorhabens auf das Stadtklima nach 

VDI-Richtlinie 3787 Blatt 5 E 2024 ĂLokale Kaltluftñ mit folgenden Inhalten: 

Á Durchführung einer Simulationsberechnung für IST-Zustand und PLAN-Zustand. 

Á Vergleich des Durchlüftungspotenzials. 

Á Betrachtung der Wirkungspfade ĂMºgliche Abriegelung der Kaltluftschneisen durch 

Baukºrperñ und ĂThermische Last durch kontinuierliche Wªrmeabgabe im 

bestimmungsgemªÇen Betriebñ. 

Á Bewertung der stadtklimatischen Auswirkungen. 

1.3.6 Schutzgut Orts - und Landschaftsbild / Erholung  

§ 1 Abs. 5 BauGB  Baukulturelle Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen 

Gestalt und des Orts - und Landschaftsbildes.  

§ 1 Abs.  6 Nr. 7a) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf die 

Landschaft.  

 

29  IFU GmbH: Prüfung auf Erheblichkeit der Wärmeabgabe in Bezug auf das städtische Mikroklima, insbesondere auf 

die schützenswerten bodennahen Kaltluftströme, Frankenberg (Sachsen) (07/2025). 
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§ 1 Abs.  6 Nr. 14 BauGB  die ausreichende Versorgung mit Grün - und Freiflächen  

§ 1 BNatSchG  Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft.  

Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild erfolgt im 

Fachbeitrag Naturschutz verbal-argumentativ auf Grundlage einer örtlichen Bestandsaufnahme. 

Die Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf die Erholung und die ausreichende 

Versorgung mit Grün- und Freiflächen erfolgt verbal-argumentativ auf Grundlage einer örtlichen 

Bestandsaufnahme. 

1.3.7 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit  

§ 1 Abs. 6 Nr.  1 BauGB  Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn - und Arbeitsverhältnisse.  

§ 1 Abs. 6 Nr.  7c) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit.  

§ 1 Abs. 6 Nr.  7g) BauGB  Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des 

Immissionsschutzrechtes.  

Anl. 1 Nr.  2 b) cc) BauGB  Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von 

Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 

sowie der Verursachung von Belästigungen . 

§ 50 BImSchG  Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch geeignete 

Zuordnung von Nutzungen bei der Planung.  

 

Zum Bebauungsplan wurde ein Lärmgutachten30 mit folgenden Inhalten erstellt: 

Á Ermittlung und Bewertung der Verkehrs- und Gewerbelärmeinwirkungen im Plangebiet. 

Á Ermittlung und Bewertung der Gewerbelärmeinwirkungen von zulässigen Rechenzentren 

auf Grundlage einer exemplarischen Umsetzungsvariante in der Umgebung des 

Plangebiets nach der TA Lärm zum Nachweis der Genehmigungsfähigkeit. 

Á Ggf. Ermittlung und Bewertung der Veränderung der Verkehrslärmeinwirkungen in der 

Umgebung des Plangebiets, soweit sich im Ergebnis der Verkehrsgutachtens erhebliche 

Veränderungen ergeben. 

Á Soweit erforderlich Ermittlung von geeigneten Schallschutzmaßnahmen. 

Zum Bebauungsplan wird ein Luftschadstoffgutachten31 mit folgenden Inhalten erstellt: 

Á Ermittlung und Bewertung der Einwirkungen durch Luftschadstoffe von zulässigen 

Rechenzentren auf Grundlage einer exemplarischen Umsetzungsvariante in der 

Umgebung des Plangebiets. 

 

30  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 

ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224). 
31  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Machbarkeitsstudie für Luftschadstoffe zum Bebauungsplan Nr. 

01/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224). 
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Á Immissionsprognose für NOX, SO2, Staub, CO, Formaldehyd und Geruch, Bestimmung 

der Stickstoff-Deposiotion und Säureeinträge. 

Á Berechnung der Schornsteinhöhen nach den Vorgaben der TA-Luft. 

Die Auswirkungen auf Lärm- und Staubemissionen im Zusammenhang mit dem Abbruch von 

Gebäuden bzw. in der Bauphase werden verbal-argumentativ beschrieben und bewertet, 

insbesondere der voraussichtliche Zeitraum und die voraussichtliche Dauer der Baumaßnahmen. 

1.3.8 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7d) BauGB  Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter.  

Angaben zu denkmalgeschützten Anlagen / Grabungsschutz- / Denkmalschutzgebieten im 

Plangebiet liegen nicht vor.  

Für umweltbezogene Auswirkungen der Planung auf Kultur- und Sachgüter liegen keine 

Anhaltspunkte vor. 

 

1.3.9 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7f) BauGB  Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie.  

§ 1 Abs. 5 BauGB  Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes.  

§ 1 EEG32/§ 1 GEG33 Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung  und Erhöhung des 

Anteils erneuerbarer Energien  

Die Berücksichtigung der Belange der Energieerzeugung und Energienutzung erfolgt verbal-

argumentativ. 

1.3.10 Umgang mit Abfällen / Abwässern  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7e) BauGB  Berücksichtigung eines sachgerechten Umgangs mit Abfällen  und 

Abwässern .  

Anl. 1 Nr.  2 b) dd) BauGB  Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

Ihrer Beseitigung und Verwertung.  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7g) BauGB  Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Abfallrechtes.  

Die Auswirkungen aufgrund der Art und Menge der erzeugten Siedlungsabfälle sowie deren 

Umgang, z. B. Beseitigung und Verwertung werden verbal-argumentativ beschrieben und 

bewertet. 

 

32  Erneuerbare-Energien-Gesetz. 
33  Gebäudeenergiegesetz. 
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Die Auswirkungen auf die im Zusammenhang mit dem Abbruch von Gebäuden oder Eingriffen in 

den Boden anfallenden abfallrechtlich relevanten Massen werden verbal-argumentativ 

beschrieben und bewertet. 

1.3.11 Auswirkungen durch schwere Unfälle  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7j) BauGB  Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen.  

Anl. 1 Nr.  2 b) ee) und e) BauGB  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen).  

Durch die Planung werden keine störfallrelevanten Anlagen und auch keine schutzbedürftige 

Nutzungen im Einwirkungsbereich von störfallrelevanten Anlagen zugelassen. Im relevanten 

Umfeld des Plangebiets befinden sich keine störfallrelevanten Anlagen. 

1.3.12 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes  und kumulative 

Wirkungen mit anderen Planungen  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7i) BauGB  Berücksichtigung von Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Belangen des Umweltschutzes nach §  1 Abs.  6 Nr. 7a), c) und d) 

BauGB  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind mit Umsetzung der Planung möglich, es ist 

aber davon auszugehen, dass sie nicht wesentlich über die zu beschreibenden Wirkungen der 

einzelnen Schutzgüter hinausgehen. Eine gesonderte Ermittlung und Bewertung von 

Wechselwirkungen erfolgt daher nur, falls sich im Einzelfall Anhaltspunkte für eine erheblich über 

die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter hinausgehende Betroffenheit ergeben. 

Anl. 1 Nr.  2 b) ff) BauGB  Berücksichtigung der Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben 

benachbarter Plangebiete auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz 

oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen  

Planungen in der Umgebung des Plangebiets, durch die sich kumulative Auswirkungen auf 

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen ergeben 

können, sind nicht bekannt. 

2 Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

(Basisszenario ) 

2.1.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotope, Biologische Vielfalt  

Biotop e 

Im Zuge der Bestandskartierung im April 2024 wurden nachfolgende Biotoptypen kartiert: 

Tabelle 4: kartierte Biotoptypen im Plangebiet  
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Biotop -/Nutzungstyp (KV-Code) Fläche in m²  Anteil in %  

Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen Standorten 
(02.200) 

1.420 1,3 

Standortfremde Hecken/Gebüsche (02.500) 1.279 1,2 

Einzelbaum einheimisch, standortgerecht, Obstbaum (04.110) (403) - 

Einzelbaum nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exot (04.120) (159) - 

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen, Ortbeton, Asphalt (10.510) / 
nahezu versiegelte Flächen, Pflaster (10.520) 

58.458 53,6 

Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere 
wasserdurchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, 
deren Wasserabfluss versickert wird (10.530) 

320 0,3 

Überbaute Flächen, Dachfläche nicht begrünt (10.710) 44.357 40,5 

Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgärten (11.221) 

3.438 3,1 

Summe des Geltungsbereichs  109.272 100 
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Abbildung 20: Auszug aus der Bestandskartierung 34 

Pflanzen  

Insgesamt bewertet der Gutachter die im Plangebiet vorhandene Flora hinsichtlich der Kriterien 

Á Artenvielfalt, 

Á Anteil an Besonderheiten sowie 

Á Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen  

als sehr gering.  

Dabei finden sich nachfolgende Pflanzenstrukturen: 

Á Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen Standorten im Osten des 
Plangebiets, 

 

34  Götte Landschaftsarchitekten mbH: Rechenzentrum Kelsterbach ï Bestandsplan, Frankfurt (05/2024). 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Umweltbericht  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 60 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

Á Standortfremde Hecken und Gebüsche, überwiegend kleinflächig und verteilt im 

gesamten Plangebiet, 

Á Vereinzelte Zierpflanzen im Bereich von Kies- / Schotter- / Sandflächen, 

Á gärtnerisch gepflegte Anlagen kleinflächig als Begleitgrün entlang von Zufahrten oder 

Stellplatzanlagen sowie im Gebäuderandbereich, 

Á ein beschränkter Besatz an Einzelbäumen, bestehend aus Spitz-Ahorn, zwei Eichen, 

Hainbuchen sowie zwei Apfelbäume; prägend ist insbesondere eine Ahornreihe im 

nordöstlichen Grundstücksrandbereich entlang der Straße Am Glanzstoffwerk; weiterhin 

nicht-heimische Gehölze, 

Á untergeordnet zudem invasive Neophyten. 

Tiere 

Vögel 

Begehungen zur Erfassung der Vögel fanden an vier Terminen zwischen dem 11.03.2024 und 

dem 28.05.2024 statt. Ziel dieser Erhebungen war die Ermittlung der Avifauna zur Brutzeit, wobei 

Beobachtungen von Durchzüglern und Gästen mitberücksichtigt wurden. 

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 18 Vogelarten beobachtet. Nach gutachterlicher 

Erhebung bemerkenswerte Arten waren  

Á Elster (Pica pica) - die Art wurde gelegentlich in den Vegetationsstreifen an den Rändern 

des Plangebietes im Westen, Norden und Osten beobachtet. 

Á Grünfink (Chloris chloris) - der Grünfink wurde als Gastvogel im Gebiet beobachtet. 

Á Stieglitz (Carduelis carduelis) - der Stieglitz wurde mehrfach in kleinen Trupps beim 

Durchstreifen der Randbereiche des Plangebiets beobachtet. Ein Brutplatz ist im Gebiet 

nicht vorhanden.  

Á Turmfalke (Falco tinnunculus) - der Turmfalke hatte zum Begehungszeitpunkt einen 

Brutplatz in einem Mammutbaum im äußersten Westen des Plangebiets. 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades hat das Plangebiet für die meisten Vogelarten keine 

Bedeutung. Die wenigen Bäume und Gebüsche finden sich fast ausschließlich in Randbereichen. 

Fledermäuse 

Zur Erfassung des Arteninventars und zur Ermittlung von Flugaktivitäten wurden in den Abend- 

bzw. Nachtstunden Begehungen mit einem Ultraschalldetektor durchgeführt. 

Insgesamt wurden bei den Begehungen drei Fledermausarten nachgewiesen: 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) - Hinweise auf Quartiere wurden nicht gefunden, sind 

aber bei diesem typischen Gebäudebewohner niemals vollständig auszuschließen. 

Á Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) - die Art stammt dabei vermutlich aus dem 

angrenzenden Siedlungsraum von Kelsterbach, wo die sie ihre Quartiere in Gebäuden 

haben wird, oder aus dem Mainauenbereich. Hinweise auf Quartiere im Plangebiet 

wurden nicht festgestellt. 
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Á Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) - die einmalig registrierte Rufreihe eines 

überfliegenden Großen Abendseglers ist für die vorliegende Planung ohne Belang, 

Hinweise auf eine Nutzung des Plangebietes als Nahrungsraum oder Quartier gibt es 

nicht. 

Reptilien 

An drei Terminen zwischen dem 08.04.2024 und dem 28.05.2024 wurde gezielt nach Reptilien 

gesucht.  

Im Ergebnis ist das Plangebiet derzeit frei von Reptilien.  

Sonstige Artengruppen 

Weitere relevante Arten konnten weder als Bruttiere noch als Nahrungsgäste identifiziert werden. 

Mit dem Vorkommen von Schmetterlingen, Libellen und Käfern und weiteren Insekten ist jedoch 

grundsätzlich zu rechnen.  

Biologische Vielfalt  

Der Geltungsbereich besitzt nach fachgutachterlicher Bewertung im Status quo in Bezug auf 

biologische Vielfalt keinerlei Bedeutung. 

2.1.2 Schutzgut Fläche und Boden  

Fläche  

Das Plangebiet besteht aus überwiegend bereits gewerblich genutzten Flächen. 

Tabelle 5: Flächenbilanz  

Flächennutzung  ca. ha ca. % 

Siedlungsfläche 9,72 89,0 

Verkehrsfläche 1,20 11,0 

Summe  10,92 100,0 

Begrünte Flächen belegen lediglich rund 6 % der Gesamtfläche im Plangebiet. Dies zumeist in 

den Randbereichen. 

Landwirtschaftliche Flächen oder Waldflächen sind nicht Gegenstand der Planung.  

Boden  

Im Ergebnis der bodengutachterlichen Untersuchungen besteht die oberste Schicht des 

vorgefundenen Bodens bis zu einer Tiefe von im Mittel rund 1 m aus Auffüllungen, die sich im 

Wesentlichen aus Schotter, Beton, Ziegeln, Pflanzen- und Wurzelresten zusammensetzen. 

Unter den Auffüllungen stehen flächendeckend gewachsene quartäre Sande und Kiese der 

sogenannten Mainterrassen an. Diese stehen bis zur Unterkante der maximal 30 m tiefen 

Bohrungen an. 

Granulometrisch wurden diese im Feld als sandiger bis stark sandiger, schwach schluffiger Kies 

bzw. schwach kiesiger bis stark kiesiger, schwach schluffiger bis schluffiger Sand angesprochen. 
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In diesem sind Steine und Blöcke zwischengelagert. Die Kiese etc. sind überwiegend 

kantengerundet und bestehen überwiegend aus Sandstein und Quarzit.  

Die Sondierwiderstände zeigen eine mindestens mitteldichte bis dichte Lagerung der Kiessande. 

Die quartären Kiessande haben eine Durchlässigkeit etwa zwischen k = 10-3 m/s und 10-5 m/s. 

Eine Versickerung in den oberflächennah anstehenden Auffüllungen ist aufgrund der 

Schadstoffbelastungen nicht zulässig, in den darunterliegenden Kiesen jedoch möglich. 

Altlasten / abfallrechtliche Relevanz  

Das Plangebiet besteht aus überwiegend bereits gewerblich genutzten, ebenso größtenteils 

versiegelten Flächen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Altstandort mit der ALTIS-Nummer 433.007.000-

001.176. Der Status der Gesamtflªche lautet ĂAdresse/Lage ¿berpr¿ftñ.  

Das Areal wurde langjährig durch zahlreiche Logistik- und Speditionsunternehmen genutzt. Diese 

Gewerbe sind der Branchenklasse 4 zugeordnet, die gemäß Handbuch Altlasten, Band 2, Teil 4, 

des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), ein hohes 

Gefährdungspotential für die Umwelt darstellt.   

Für das Flurstück 302/24 liegen keine weitergehenden Unterlagen oder umwelttechnische 

Informationen vor. 

Das Flurst¿ck 302/23 ist mit dem Status ĂAltlastenverdacht aufgehobenñ bewertet. Hier haben 

eine Einzelfallrecherche, Untersuchungen zu Sanierungen und Rückbaumaßnahmen des 

Grundstücks und die entsprechende Dokumentation stattgefunden. 

Die oberste Bodenschicht weist dabei Belastungen auf, welche sich zum Teil aus Schwermetallen 

und (bisher) einmalig nachgewiesen mit Quecksilber zusammensetzen.  

Die Schwermetallgehalte und die Quecksilbergehalte der Auffüllungen liegen jedoch im gesamten 

untersuchten Bereich deutlich unter dem für Industrie- und Gewerbegrundstücke für den 

Wirkungspfad Boden-Mensch in der Bundesbodenschutzverordnung enthaltenen Prüfwert von 

100 mg/kg. Weiterhin wurden im Rahmen der Beprobung PAK-Belastungen ermittelt. 

Eine Gefährdung über den Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist nach gutachterlicher 

Einschätzung im Hinblick auf die teilweise mit Schwermetallen belasteten Auffüllungen, die bis in 

geringe Tiefen von bis zu rund 2,0 m reichen und den Grundwasserstand in etwa 17 m Tiefe 

auszuschließen. Auch eine Gefährdung des Grundwassers durch den gewachsenen Boden ist 

auszuschließen. 

Kampfmittel  

Nach Luftbildauswertung durch den Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums 

Darmstadt ist im nordwestlichen Bereich des Areals mit Kampfmitteln zu rechnen. 



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Umweltbericht  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 63 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

2.1.3 Schutzgut Wasser  

Oberirdische Gewässer  

Im Plangebiet befindet sich kein oberirdisches Gewässer. Das nächstgelegene oberirdische 

Gewässer stellt der Main in etwa 300 m Entfernung zum Plangebiet dar.  

Grundwasser  

Gem. den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen beträgt der Grundwasserflurabstand rund 17-

18 m. 

Hochwasser  

Gemäß Hochwassergefahrenkarte des Landes Hessen befindet sich das Plangebiet außerhalb 

des HQ100 und außerhalb des HQExtrem (vgl. Abbildung 21). 

 

Abbildung 21: Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte des Landes Hessen 35 (schwarz = 

Geltungsbereich)   

Starkregen  

Gemäß Starkregenhinweiskarte für Hessen liegt das Plangebiet in einem Bereich, der mit dem 

Risiko Ăhochñ eingestuft wird (vgl. ).  

 

35  Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Überschwemmungsgebiete Hessen nach 

§45 Hessisches Wassergesetz (HWG) und §76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), aufgerufen unter: 

https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=748 (stand: 10.12.2024). 

https://www.geoportal.hessen.de/map?WMC=748
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Abbildung 22: Auszug aus der Starkregen -Hinweiskarte für Hessen 36 (schwarz = Plangebiet)  

Aufgrund der sehr groben Rasterung sind Detailinformationen nicht ableitbar.  

Bewertung  

Insgesamt bewertet der Gutachter37 die Bedeutung des Schutzguts Wasser hinsichtlich der 

Kriterien 

Á Bedeutung des Grundwasservorkommens, 

Á Bedeutung für die Grundwasserneubildung, 

Á Freiheit von Verschmutzungen, 

Á Freiheit von Vorbelastungen, 

Á Betroffenheit von Schutzzonen / Nutzungsrechten, 

Á Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen, 

Á Abflussregulationsfunktion, 

Á Störungsfreiheit des Wasserkreislaufs, 

f¿r das Plangebiet im Bestand als Ăsehr geringñ.  

 

36  Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Aktualisierte Starkregen-Hinweiskarte für 

Hessen, aufgerufen unter:  

https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Aktualisierung_Starkregen_Hinweiskarte.pdf

, (Stand: 10.12.2024). 
37  Gºtte Landschaftsarchitekten mbH: Gr¿nordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum 

Kornwegñ, Frankfurt (11/2024); S. 15. 
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2.1.4 Schutzgut Klima und Luft  

Klimatische Situation  

Das Lokalklima wird durch die natürliche und baulich gestaltete Umwelt und deren Ausprägung 

beeinflusst. Grundsätzlich befindet sich das Plangebiet innerhalb der Siedlungsfläche und wird 

von allen Seiten baulich umschlossen. So ist das Planungsgebiet aufgrund seiner Lage und der 

Nutzungsform im Wesentlichen dem Stadtklimatop zuzuordnen. Sowohl aufgrund des hohen 

Versiegelungsgrades und der geringen Durchgrünung des Plangebiets als auch durch die 

unmittelbar angrenzenden Baugebiete wird das Gelände als klimatisch belastet eingestuft.  

Kaltluftbahnen  

Im Rahmen der Ermittlung von Kaltluftbahnen im Plangebiet und dessen Umfeld wurde auch die 

kleinräumige Ausbreitung von Luftströmen ermittelt. Das Plangebiet selbst liegt nach den 

gutachterlichen Ermittlungen in einem Bereich, von dem aus nur geringe bzw. kaum Luftströme 

auf benachbarte Quartiere / Siedlungseinheiten ausgehen (vgl. Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Kaltluftströmung 38 (schwarz = Geltungsbereich)  

 

38  IFU GmbH: Prüfung auf Erheblichkeit der Wärmeabgabe in Bezug auf das städtische Mikroklima, insbesondere auf 

die schützenswerten bodennahen Kaltluftströme, Frankenberg (Sachsen) (07/2025); S. 36. 
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Klimaschutz und Klimawandelanpassung  

Das zu einem wesentlichen Teil (rund 94 %) versiegelte und entsprechend nur geringfügig 

durchgrünte Areal besitzt in seinem derzeitigen Zustand keine Klimaschutzfunktion bzw. leistet 

keinen Beitrag zur Klimawandelanpassung.  

2.1.5 Schutzgut Orts - und Landschaftsbild / Erholung  

Das Plangebiet ist vollständig anthropogen überprägt und weist, mit Ausnahme der mit Gehölzen 

bewachsenen Flächen entlang der Ränder des Areals, so gut wie keine natürlichen 

Landschaftselemente auf.  

Die großdimensionierten Hallen und ausgedehnten befestigten Flächen passen zwar strukturell 

zu dem nach Westen anschließenden Gewerbegebiet, eine positive Prägung des 

Erscheinungsbildes und für das Ortsbild entfaltet der Geltungsbereich jedoch nicht.  

Daher wird die Bedeutung des Geltungsbereichs für das Schutzgut Landschafts- / Ortsbild vom 

Gutachter als sehr gering bewertet. 

Das Plangebiet ist zudem für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und steht auch nicht in relevanter 

Weise zu Erholungszwecken zur Verfügung. 

2.1.6 Schutzgut Mensch  

Auswirkungen auf den Menschen durch Geräusche  

Gewerbelärm 

Im Bestand entsteht Gewerbelärm durch die im Wesentlichen logistische Nutzung der Flächen 

des Europort-Areals in Form von Fahrzeugbewegungen auf den Außenflächen sowie durch Be- 

und Entladevorgänge an den Rampen der vorhandenen Gebäude.  

Verkehrslärm 

Im Bestand bestehen Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet durch die westlich angrenzenden 

Bahntrassen 2690 (Mönchhof ï Frankfurt Flughafen), 3520 (Raunheim ï Kelsterbach) sowie 

3683 (Flughafen ï Kelsterbach) und durch das angrenzende Straßennetz.  

Verkehrslärmfernwirkungen 

Im Bestand wirkt Verkehrslärm auf Nutzung im Wirkfeld der aktuellen Nutzungen im Plangebiet 

ein. Dieser setzt sich zusammen aus Bahnlärm der o.g. Bahntrassen sowie aus dem 

angrenzenden Straßennetz. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehrsgutachter für den 

IST-Zustand (05/2019) folgende Verkehrserzeugung für das Europort-Areal auf Grundlage 

vorhandener Zählungen ermittelt hat: 

Á 3.190 Kfz-Fahrten/ Tag (davon 890 Lkw-Fahrten/ Tag), 

Á rd. 255 Kfz-Fahrten/ h in der Morgenspitze, 

Á rd. 285 Kfz-Fahrten/ h in der Mittagsspitze, 

Á rd. 245 Kfz-Fahrten/ h in der Abendspitze. 
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Auswirkungen auf den Menschen durch Luftschadstoffe  

Im Bestand ergeben sich Luftschadstoffemissionen im Plangebiet bedingt durch die vorhandenen 

Heizsystem in den Gebäuden sowie insbesondere durch den vorhandenen Kfz-Verkehr. 

Kenntnisse über den Umgang mit potentiell luftverunreinigenden Stoffen im Zusammenhang mit 

der Produktion und / oder Lagerung von Stoffen im Plangebiet liegen nicht vor.  

2.1.7 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

Von der Planung sind Sachgüter lediglich in Form der vorhandenen Hallen, sonstigen Gebäude 

und Außenlagerflächen betroffen. Die Hallengebäude, sonstigen Gebäude und 

Außenlagerflächen entsprechen aufgrund ihrer Struktur / Gliederung sowie der energetischen 

Bilanz nicht mehr zeitgemäßen Anforderungen an gewerblich nutzbare Gebäude.  

2.1.8 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

Im Bestand findet keine Nutzung erneuerbarer Energien in Form solarenergetischer Anlagen, 

Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung oder Wärmepumpen statt. 

2.1.9 Auswirkungen durch Abfälle  

Im Bestand entstehen durch die vorhandenen Nutzungen innerhalb des Plangebietes 

gewerbliche und allgemeine Siedlungsabfälle in nutzungsüblichen Mengen, die dem 

Abfallkreislauf über die Entsorgungsbetriebe zugeführt werden.  

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung (Prognose -Nullfall)  

Ohne Durchführung der vorliegenden Planung wäre in weiten Teilen des Plangebiets von einer 

gleichbleibenden Nutzung mit weiterhin hohem Versiegelungsgrad auszugehen.  

Abweichend hiervon würde die südliche Teilfläche (Flst. Nr. 302/23) auf Grundlage der bereits 

erteilten Genehmigung bebaut, bzw. finden die erforderlichen baulichen Tätigkeiten zur 

Errichtung eines Rechenzentrums aktuell statt. Eine weiterhin hohe Versiegelung ist jedoch auch 

Bestandteil dieses Planzustands. 

2.2.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotope, Biologische Vielfalt  

Hinsichtlich den Schutzgütern Biotoptype und Pflanzen ergeben sich bei Nicht-Umsetzung der 

Planung keine relevanten Veränderungen. 

Tiere 

Bei Nicht-Umsetzung der Planung ergeben sich hinsichtlich des Schutzgutes Tiere keine 

relevanten Veränderungen. 

Im Zuge von Baumaßnahmen können jedoch sowohl Zauneidechse als auch Mauereidechse als 

in benachbarten Arealen vorkommende Arten im Zuge von Rückbaumaßnahmen und der damit 
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verbundenen zeitweisen Entstehung von Schotterflächen und Materialansammlungen in das 

Plangebiet einwandern.  

2.2.2 Schutzgut Fläche und Boden  

Bei Fortführung der bisherigen Nutzung ergeben sich keine erheblichen Änderungen in Bezug 

auf das Schutzgut.  

Lediglich durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, kommt es zu 

Bodeneingriffen.  

Eventuell abfallrechtlich relevante Massen sind im Zuge des Rück- bzw. Neubaus zu ermitteln 

und fachgerecht zu entsorgen bzw. bei zulässiger Verwendung entsprechend einzubauen. 

Insgesamt entstehen keine wesentlich vom IST-Zustand abweichenden Auswirkungen auf das 

Schutzgut.  

2.2.3 Schutzgut Wasser  

Bei Fortführung der bisherigen Nutzung ergeben sich keine erheblichen Änderungen in Bezug 

auf das Schutzgut.  

Lediglich durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, kommt es zu 

Veränderungen. Da das Rechenzentrum sich in der baulichen Kubatur jedoch an dem 

niedergelegten Gebäude orientiert, bzw. mit diesem vergleichbar ist, entstehen hierdurch keine 

vom IST-Zustand abweichenden Auswirkungen auf das Schutzgut.  

2.2.4 Schutzgut Klima und Luft  

Bei Fortführung der bisherigen Nutzung ergeben sich keine erheblichen Änderungen in Bezug 

auf das Schutzgut.  

Lediglich durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, kommt es zu 

Veränderungen. Da das Rechenzentrum sich in der baulichen Kubatur jedoch an dem 

niedergelegten Gebäude orientiert, bzw. mit diesem vergleichbar ist, entstehen hierdurch keine 

vom IST-Zustand abweichenden Auswirkungen auf das Schutzgut.  

2.2.5 Schutzgut  Orts - und Landschaftsbild und Erholung  

Bei Fortführung der bisherigen Nutzung ergeben sich keine erheblichen Änderungen in Bezug 

auf das Schutzgut.  

Lediglich durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, kommt es zu 

Veränderungen. Da das Rechenzentrum sich in der baulichen Kubatur jedoch an dem 
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niedergelegten Gebäude orientiert, bzw. mit diesem vergleichbar ist, entstehen hierdurch keine 

vom IST-Zustand Auswirkungen auf das Schutzgut.  

2.2.6 Schutzgut Mensch  

Auswirkungen auf den Menschen durch Geräusche  

Bei Nichtumsetzung der Planung ergeben sich keine erheblichen Veränderungen hinsichtlich der 

Gewerbelärm- und Verkehrslärmsituation. Gleichwohl sinken die Gewerbelärm- und 

Verkehrslärmemissionen durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich 

niedergelegten Büro- und Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum 

errichtet wird. Durch das bereits genehmigte Rechenzentrum ergeben sich in den benachbarten 

Wohn- und Mischgebieten Lärmpegel von bis zu 48,1 dB(A) am Tag und bis zu 33,7 dB(A) in der 

Nacht. Damit werden die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete 

durchgehend eingehalten. Die Lärmpegel werden in der Prognose der Lärmeinwirkungen von 

allen geplanten Rechenzentren im Plangebiet als Vorbelastung berücksichtigt.   

Auswirkungen auf den Menschen durch Luftschadstoffe  

Bei Nichtumsetzung der Planung ergeben sich keine erheblichen Änderungen hinsichtlich der 

Luftschadstoffemissionen im Plangebiet. Diese ergeben sich im Nullfall weiterhin bedingt durch 

die vorhandenen Heizsysteme in den Gebäuden sowie insbesondere durch den vorhandenen 

Kfz-Verkehr. 

Kenntnisse über den Umgang mit potentiell luftverunreinigenden Stoffen im Zusammenhang mit 

der Produktion und / oder Lagerung von Stoffen im Plangebiet liegen nicht vor.  

Durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, verringern sich 

der Kfz-Verkehr sowie das genutzte Heizsystem, insofern ist im Nullfall von einem Rückgang der 

Luftschadstoffemissionen auszugehen.  

2.2.7 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

Im Rahmen des Prognose-Nullfalls ist bereits der Rückbau des in Flst. Nr. 302/23 abgeschlossen 

und anstelle dessen ein bereits genehmigtes Rechenzentrum kurzfristig errichtet.  

Weitere Sachgüter in Form von Hallen, sonstigen Gebäude und Außenlagerflächen könnten im 

Rahmen der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeiten verändert / rückgebaut und ersetzt werden.  

2.2.8 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

Eine Nutzung erneuerbarer Energien ist auch im Nullfall zulässig und möglich.  
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2.2.9 Auswirkungen durch Abfälle  

Im Prognose-Nullfall entstehen durch die vorhandenen Nutzungen innerhalb des Plangebietes 

auch weiterhin gewerbliche und allgemeine Siedlungsabfälle in nutzungsüblichen Mengen, die 

dem Abfallkreislauf über die Entsorgungsbetriebe zugeführt werden. 

Durch den Entfall des auf Flst. Nr. 302/23 zwischenzeitlich niedergelegten Büro- und 

Lagerhauses, an dessen Stelle aktuell ein erstes Rechenzentrum errichtet wird, verringern sich 

die dort entstehenden Mengen an allgemeinen und gewerblichen Siedlungsabfällen. 

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 

Planung (Prognose -Planfall)   

Mit Umsetzung der Planung wird es zu insbesondere folgenden bau-, anlage- und 

betriebsbedingten Wirkfaktoren kommen, die im Umweltbericht für die Einschätzung der 

Beeinträchtigungen durch die Planung herangezogen werden: 

Baubedingte Wirkfaktoren:  

Bei den baubedingten Wirkfaktoren handelt es sich um Beanspruchungen und 

Beeinträchtigungen, die temporär während der Bauzeit bestehen und die nach Abschluss dieser 

Arbeiten nicht mehr bestehen. Es ist hinsichtlich der Einwirkungen mit hohen Einwirkungen im 

Plangebiet sowie insbesondere der unmittelbaren Umgebung zu rechnen. Durch den 

Baustellenbetrieb sind insbesondere folgende Wirkungen zu erwarten: 

Á Flächeninanspruchnahme mit Vegetations- und Biotopverlust, sofern nicht bereits durch 

die Rückbauarbeiten erfolgt. 

Á Bodenverdichtung, Bodenveränderung, sofern nicht bereits durch die Rückbauarbeiten 

und abfallrechtliche Behandlung des Bodens erfolgt. 

Á Veränderungen des Wasserhaushaltes. 

Á Emissionen von Stäuben, Abgasen, Schadstoffeinträgen sowie Licht. 

Á Insbesondere visuelle und akustische Störwirkungen (insb. Tiere und Mensch). 

Á Verkehrsbedingte Kollisionsrisiken. 

Á Entstehung von Abfällen, z. B. im Zusammenhang mit Rückbau und Bodenaushub. 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren:  

Unter den anlagenbedingten Wirkungen werden die unmittelbar durch das Vorhaben 

verursachten und dauerhaft ökosystemverändernden Wirkungen verstanden. Diese sind 

insbesondere: 

Á Flächeninanspruchnahme. 

Á Verlust und Neuentstehung von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten. 

Á Veränderungen des Orts- und Landschaftsbildes. 

Á Veränderung der Standortbedingungen, insb. des Bodens und des Wasserhaushaltes. 
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Á Veränderungen des Standortklimas, insbesondere bzgl. des Kaltluftaustauschs. 

Á Ableitung von Abwasser. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren:  

Die betriebsbedingten Wirkungen entstehen nach Abschluss des Bauvorhabens, insbesondere 

durch die Nutzung und sind mit der Erschließung der neuen Baugebiete dauerhaft verbunden. 

Mögliche betriebsbedingte Wirkungen entstehen durch: 

Á Schadstoffemissionen durch den Verkehr sowie den Betrieb der gewerblichen Anlagen. 

Á Lärm- und Lichtemissionen. 

Á Wärmeabgabe der Rechenzentren. 

Á Visuelle und akustische Störwirkungen, insbesondere für Tiere und den Menschen. 

Á Verkehrsbedingte Kollisionswirkungen. 

Á Ableitung von Abwasser / Niederschlagswasser. 

Á Entstehung von Abfällen. 

2.3.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biotope, Biologische Vielfalt  

Biotope  

Durch die geplante Umnutzung des Geländes ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen 

der bisherigen Biotopstruktur.  

Die wertgebenden Gehölzflächen im Osten und Westen werden weitestgehend erhalten, ebenso 

die Baumreihe im Nordosten entlang der Straße Am Glanzstoffwerk. 

Mit Planungsverwirklichung werden vor allem kleinflächige Ziergehölzpflanzungen sowie 

Straßen- und Parkplatzbegleitgrün entfernt. Diese weisen ohnehin nur eine sehr geringe 

Artendiversität auf, bestehen überwiegend aus nicht heimischen Ziergehölzen und besitzen auch 

aufgrund ihrer Kleinflächigkeit kaum Habitateignung für heimische Tier- und Pflanzenarten. 

Unvermeidbare Umnutzungen dieser Flächen stellen nach fachgutachterlicher Bewertung keinen 

nennenswerten Eingriff in das Schutzgut dar.  

Vielmehr erfährt das Plangebiet durch die Entwicklung neuer, zusammenhängender Grünflächen 

mit Bodenanschluss und durch die Pflanzung zusätzlicher Bäume und zusammenhängender 

Strauchflächen eine deutliche Aufwertung.  

Zudem werden Sekundärlebensräume in Form extensiver Dachbegrünungen sowie 

Fassadenbegrünungen geschaffen.  

Gleichwohl wird das Plangebiet weiterhin als Gewerbestandort genutzt und entspricht damit auch 

mit Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen weiterhin einem intensiv genutzten, baulich 

geprägten Gelände ohne Besonderheiten oder wertgebende Qualitäten in der Biotopausstattung.  

Es ist zu erwarten, dass die mit der Planungsverwirklichung realisierten Biotope ebenfalls nur von 

an den Siedlungsraum angepassten, störungstoleranten Arten besiedelt werden.  
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Da die bestehende Lebensraumstruktur in Teilen erhalten bleibt und in geringem Maße sogar 

verbessert bzw. erweitert werden soll, findet das ermittelte Artenspektrum auch in Zukunft ein 

Lebensraumangebot innerhalb des Areals.  

Insgesamt ist mit Planungsverwirklichung eine geringfügig positive Entwicklung der 

Biotopwertigkeit im Plangebiet zu erwarten.  

Pflanzen  

Pflanzen sind im Bestand äußerst artenarm ausgeprägt, was jedoch typisch für einen derartigen 

und intensiv genutzten Gewerbestandort ist.  

Die nur wenigen und vergleichsweise wertgebenden Gehölzbestände innerhalb des 

Geltungsbereichs werden erhalten, ebenso wie einige Einzelbäume. Mit der Umnutzung des 

Areals entstehen gegenüber dem Bestand zwar kleinteilig neue, jedoch keine hochwertigen 

Lebensräume, so dass die Ausstattung mit Pflanzen weiterhin von an den Siedlungsraum 

angepassten, stresstoleranten Arten dominiert sein wird.  

Mit einem Vorkommen von Besonderheiten bzw. seltenen oder gefährdeten Pflanzen ist auch in 

Zukunft nicht zu rechnen. Insgesamt sind geringfügig positive Auswirkungen auf das Schutzgut 

Pflanzen zu erwarten. 

Tiere 

Im Zuge der Planungsverwirklichung ergeben sich keine wesentliche Veränderungen des 

Biotopgefüges. Entsprechend ist auch keine relevante Veränderung des Lebensraumangebots 

für die Tierwelt zu erwarten.  

Durch die Entwicklung einzelner Grünstrukturen ergibt sich vor Allem eine quantitative 

Verbesserung des Plangebietszustands. 

Durch die neuen Grünstrukturen (Gehölze, Dach- und Fassadenbegrünung) wird voraussichtlich 

ein gegenüber dem Bestand größeres Insektenvorkommen hervorgerufen, wovon wiederum 

Vögel und Fledermäuse profitieren können, da sich für Insektenfresser das Nahrungsangebot 

entsprechend verbessert.  

Die geplante randliche Eingrünung mit Hecken, Gehölzflächen und Baumreihen erhöht die 

Durchgängigkeit für gehölzgebundene Arten innerhalb des Plangebiets, wodurch sich auch die 

Lebensraumqualität geringfügig verbessert. 

Der Brutplatz des im Plangebiet nistenden Turmfalken bleibt auf Grundlage der 

Erhaltungsbindung für die Gehölzfläche, in welcher der als Brutplatz genutzte Mammutbaum 

steht, erhalten.  

Im Falle einer zu großen temporären Störung durch Bauarbeiten kann die Art sicherlich ins 

Umfeld ausweichen. Eine erhebliche und dauerhafte Betroffenheit von sonstigen Vogelarten ist 

durch die geplante Entwicklung des Areals nicht zu erwarten.  

Durch Vermeidungsmaßnahmen können zudem eher unwahrscheinliche artenschutzrechtliche 

Betroffenheiten hinsichtlich Fledermäusen oder Eidechsen sicher ausgeschlossen werden sicher.  

Wie fachgutachterlich dargelegt, erfährt das Areal insgesamt keine erhebliche Aufwertung 

hinsichtlich seiner Biotopausstattung, daher wird sich das Artenspektrum bzw. die Artenvielfalt 
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nicht oder nur geringfügig verändern bzw. erhöhen. Die bislang nachgewiesenen Arten werden 

spätestens nach Planungsverwirklichung wieder einen mindestens gleichwertigen Lebensraum 

vorfinden. 

Insgesamt sind keine relevanten Beeinträchtigungen der Tiervorkommen durch die 

Vorhabenumsetzung anzunehmen, stattdessen sind geringfügig positive Wirkungen für das 

Schutzgut zu erwarten. 

Biologische Vielfalt  

Mit Planungsverwirklichung ergeben sich durch die im Bebauungsplan festgesetzten 

grünordnerischen Festsetzungen positive Veränderungen hinsichtlich der Arten- und 

Lebensraumvielfalt, so dass das Plangebiet in Zukunft in stärkerem Maße als bisher von an den 

Siedlungsbereich angepassten Arten besiedelt werden kann.  

2.3.2 Schutzgut Fläche und Boden  

Fläche  

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um ein Vorhaben der Innenentwicklung. Das Plangebiet 

liegt zudem innerhalb einer bestehenden und im Bestand zu über 94 % versiegelten 

Gewerbefläche.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird das Ziel verfolgt, eine bereits langjährig gewerblich 

genutzte Fläche im Rahmen der Innenentwicklung für die Ansiedlung von Rechenzentren 

umzunutzen.  

Hierfür werden keine zusätzlichen Flächen außerhalb des Siedlungsbereichs in Anspruch 

genommen. Mit der Planung ist aufgrund der Begrenzung der zulässigen GRZ auf 0,8 sogar mit 

einer Erhöhung der Flächen mit Bodenschluss und damit einhergehend eine Reduzierung des 

Versiegelungsgrads verbunden. Somit hat die vorliegende Planung keine negativen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. 

Boden  

Für die angestrebte Entwicklung der Flächen werden ausschließlich bereits anthropogen 

überprägte Flächen genutzt.  

Da das gesamte Plangebiet infolge der bereits vorhandenen Bebauung und Versiegelung (s.o.) 

starken Veränderungen unterworfen war und ist, sind natürliche Böden nicht mehr vorhanden. 

Entsprechend ergibt sich mit Planungsverwirklichung keine zusätzliche Einschränkung von 

Bodenfunktionen (Regelungs-, Produktions- und Lebensraumfunktion) und kein Verlust 

natürlicher Böden.  

Nach den Festsetzungen werden Flächen im Plangebiet zusätzlich entsiegelt, um 

Grundstücksfreiflächen zu begrünen. In diesen Teilflächen ist sogar von einer Wiederherstellung 

von Bodenfunktionen auszugehen. Der Versiegelungsgrad des Plangebiets beläuft sich nach 

Umsetzung der Bauleitplanung auf mindestens 80 %, womit eine Abnahme der Versieglung um 

mindestens 14 % verbunden ist.  



Stadt Kelsterbach 

Bebauungsplan Nr. 1/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ  Umweltbericht  

PKO 24-004  12.11.2025  Seite 74 

FIRU Koblenz GmbH   ¼    Schloßstraße 5  ¼   56068 Koblenz   ¼   Tel.: 0261 / 914 798-0   ¼   Fax: 0261 / 914 798-19   ¼   FIRU-KO@FIRU-KO.DE 

Zusätzlich zu den neu herzustellenden Flächen mit Bodenanschluss werden auch 

Sekundärbiotope innerhalb des Geltungsbereichs in Form von extensiven Dachbegrünungen 

entwickelt. Auch wenn diese unterbaut sind, so können sie in gewissem Umfang eingeschränkte 

Bodenfunktionen, wie z.B. Wasserspeicherung und Lebensraumfunktion für entsprechend 

angepasste Tier- und Pflanzenarten, erfüllen. 

Insgesamt erfährt das Schutzgut Boden bei Umsetzung der Bauleitplanung eine Aufwertung 

gegenüber dem bisherigen Zustand.  

Altlasten / abfallrechtliche Relevanz  

Die im Ergebnis der durchgeführten Baugrunduntersuchungen und der Auswertung von 

Archivunterlagen ermittelten Belastungen Schadstoffbelastungen in den Auffüllungen liegen 

überwiegend in Form von Schwermetallen, insbesondere Quecksilber und für den Parameter 

Summe EPA-PAK vor. Diese sind zwar in abfallrechtlicher Hinsicht relevant, nicht jedoch 

altlastenrechtlich. 

Sowohl für den Wirkungspfad Boden-Mensch als auch für den Wirkungspfad Boden-

Grundwasser liegen auf der Grundlage der umwelttechnischen Untersuchungen keine 

Gefährdungen vor. 

Abfallrechtlich relevante Massen sind im Zuge des Rück- bzw. Neubaus zu ermitteln und 

fachgerecht zu entsorgen bzw. bei zulässiger Verwendung entsprechend einzubauen. 

Die unterhalb der Auffüllungen anstehenden Kiessande sind auf der Basis der vorliegenden 

Analysen unbelastet und weisen eine gute Tragfähigkeit auf bzw. sind gut für Gründungszwecke 

geeignet. 

Kampfmittel  

Da nach Luftbildauswertung durch den Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums 

Darmstadt im nordwestlichen Bereich des Areals mit Kampfmitteln zu rechnen ist, sind diese 

Bereiche bei Bauarbeiten systematisch auf Kampfmittel zu untersuchen. 

Nach Beräumung potentieller Kampfmittel ist nicht mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen. 

2.3.3 Schutzgut Wasser  

Starkregen  

Zur Bewertung der Situation bei Planungsverwirklichung wurde für den aktuellen Planstand eine 

Überflutungsberechnung nach DIN 1986-100 erstellt. 

Zur Sicherstellung der Überflutungsbetrachtung ist nach gutachterlicher Ermittlung ein Volumen 

von ca. 825 m³ schadlos auf der Oberfläche zwischenzuspeichern.  

Unter Berücksichtigung der größeren Grünflächen im Plangebiet ist es möglich, diese, im 

Vergleich zu den befestigten Flächen, herabzusetzen und hierdurch eine schadlose Überflutung 

zu gewährleisten. Das Niederschlagswasser kann so im Überflutungsfall in den Grünflächen 

zwischengespeichert werden.  
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Überflutung snachweis  

Um eine schadfreie Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers bei Überflutungen zu 

gewährleisten wäre nach Ermittlung durch den Gutachter eine Einstautiefe von lediglich 3 cm z.B. 

im Bereich der Wegeflächen herzustellen. Da die Wegeflächen jedoch freigehalten werden sollen, 

hat der Gutachter weitere Möglichkeiten der schadfreien Rückhaltung geprüft.  

Ein entsprechendes Volumen an Niederschlagswasser kann zentral in der Retention- oder 

Versickerungseinrichtung zur Verwertung des Dachflächenwassers hergestellt werden. Um 

hiervon ausgehende Überstauungen zu vermeiden können darüber hinaus Versickerungs- oder 

Retentionsbauwerke im Bereich der größeren Grünflächen verortet werden. Die Grünflächen sind 

hierzu so zu modellieren, dass sie den tiefsten Punkt des Entwässerungsnetzes und somit den 

Austrittspunkt bei einer Überflutung bilden.  

Dadurch können die Grünflächen als Überflutungsflächen dienen und ein Schaden für die 

Gebäude kann ausgeschlossen werden. 

Wasserbilanz  

Die gutachterliche erstellte Wasserbilanz berücksichtigt die nachfolgenden Planfälle: 

Á unbebauter Ursprungszustand der Flächen 

Á Bestand Europort-Areal 

Á Planfall mit Herstellung eines Regenrückhaltebeckens (P_RRB) 

Á Planfall mit Versickerung (P_Vers) 

 

Abbildung 24: Vergleich der Wasserbilanzen 39 

Im Vergleich stellt sich die Variante des Planfalls mit Versickerung als die gegenüber dem 

Ursprungszustand günstigste Variante dar; so wird der Direktabfluss gegenüber dem Bestand 

sowie der Variante mit Regenrückhaltebecken deutlich gesenkt, gleichzeitig wird die 

Grundwasserneubildungsrate, sogar gegenüber dem Ursprungszustand deutlich erhöht. 

Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind alle drei genannten Varianten 

umsetzbar. 

 

39  Kocks Consult: Be- und Entwªsserungskonzept Zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ, NL 

Frankfurt (10/2024); Anlage 4. 
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Die konkrete Planung ist im Zuge eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens bzw. im 

Rahmen des Bauantragsverfahrens darzulegen. 

Abwasserbeseitigung  

Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach gutachterlicher Ermittlung und Abstimmung mit dem 

Versorgungsträger über das in den angrenzenden Straßen befindliche öffentliche Kanalnetz.  

Als Einleitbegrenzung sind dabei 90 l/s zu berücksichtigen. Aus vergleichbaren Projekten kann 

aus gutachterlicher Sicht davon ausgegangen werden, dass die Einleitebeschränkung durch 

Schmutz- und Prozesswasser im Zusammenhang mit der geplanten Art der baulichen Nutzung 

nicht überschritten wird. 

Der Schmutzwasseranfall wird auf 30,6 l/s, bestehend aus 17,85 l/s Prozesswasser sowie 

12,75 l/s fäkalienhaltiges Abwasser, geschätzt.  

Zur Ableitung des Schmutz- und Prozesswassers ist ein neuer Schmutzwasserkanal bis zum 

Übergabepunkt an den bestehenden öffentlichen Abwasserkanal in der Straße Langer Kornweg 

zu verlegen. Die Entwässerung kann im Freispiegelabfluss an den Bestandskanal angeschlossen 

werden.  

Das Erfordernis von Vorbehandlungsmaßnahmen für die Schmutzwassereinleitung in die 

öffentliche Kanalisation wie Abscheideanlagen, Neutralisationsanlagen etc. auf den jeweiligen 

Grundstücken regelt die Entwässerungssatzung der Stadt Kelsterbach in Abhängigkeit der 

anfallenden Schmutzwasserbelastung. Für das geplante Gewerbegebiet hängt dieses von der 

konkreten Art der geplanten Anlagen ab, welche zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht im 

Detail feststeht.  

Löschwasserversorgung  

Nach Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Kelsterbach kann der für die geplante Art der 

baulichen Nutzung erforderliche Grundschutz nach DVGW W 405 von 96 cbm/h (1.600 l/min) 

über eine Löschzeit von 2 Std. über mehrere UFH DN 80 im Umkreis (Radius) von maximal 300 m 

bereitgestellt werden.  

Trinkwasserversorgung / Kühlung  

Nach Einschätzung des Gutachters ist vor dem Hintergrund der Wasserbereitstellung im 

städtischen Netz eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser nicht fraglich.  

Bei dem geplanten Kühlsystem handelt es sich nach aktuellem Stand der Planung um einen 

geschlossenen Kreislauf. Eine Vermischung von Trink- und Kühlwasser bzw. eine erhöhte 

Inanspruchnahme von Trinkwasser zu Kühlungszwecken ist insofern nicht Gegenstand der 

Planung. 
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2.3.4 Schutzgut Klima und Luft  

Klima 40 

Als wesentliche, das städtische Klima beeinflussende Parameter sind Geschwindigkeit und die 

abkühlende Wirkung von Kaltluft zu nennen.  

Gemäß fachgutachterlicher Ermittlung wird die Errichtung der geplanten Baukörper in allen drei 

Varianten (vgl. Kap. I 4.1) und die mit dem beabsichtigten Betrieb verbundene Abgabe von 

Wärme keine Auswirkungen auf die Windgeschwindigkeit im Umfeld haben, so dass das 

Vorhaben auch keinen relevanten Einfluss auf das Luftaustauschgeschehen nehmen wird. 

Die mit dem Betrieb von Rechenzentren verbundene Abgabe von Wärme über die Gebäude bzw. 

Kühlaggregate, die oberhalb der bodennahen Kaltluftschicht erfolgt, unterliegt einem großen 

thermischen Auftrieb, der die Abwärme nach oben abführt. Aufgrund dieses Effekts kann ein 

nachweisbarer Einfluss der Wärmeabgabe auf die im Beurteilungsgebiet befindliche 

Wohnbebauung bis in eine Höhe von rund 60 m ausgeschlossen werden. 

Gemäß gutachterlicher Einschätzung ist die Errichtung der geplanten Baukörper in allen drei 

Varianten (vgl. Kap. I 4.1) und die hierdurch abgegebene Wärmemenge für das städtische Klima 

als nicht erheblich zu bewerten, da das Plangebiet selbst in einem Bereich liegt, von dem aus nur 

geringe bzw. kaum Luftströme auf benachbarte Quartiere / Siedlungseinheiten ausgehen (vgl. 

Kap. II 2.1.4). 

Durch die Erhaltung und Schaffung kleinklimatisch wirksamer Flächen und Strukturen ergeben 

sich bei Planungsverwirklichung entsprechend positive Veränderungen innerhalb des 

Plangebiets.  

Durch Erhalt und Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern werden bestehende sowie 

zusätzliche natürliche Verschattungsräume gesichert bzw. erstmalig geschaffen. Mit der weiteren 

Erhaltung und Entwicklung von Grünflächen mit Bodenanschluss sowie der vorgesehenen Dach- 

und Fassadenbegrünung wird zudem die nächtliche Abkühlung bzw. eine verringerte Aufheizung 

am Tag durch die isolierende Wirkung der Begrünung und den Kühleffekt gefördert.  

Darüber hinaus werden für Oberflächen Farben und Materialien mit hoher Albedo gewählt, was 

eine geringere Wärmeaufnahme gewährleistet.  

Insgesamt ist innerhalb des Plangebiets mit einer Reduzierung der klimatischen Belastung durch 

geringere Flächenaufheizung, Schattenflächen und lokale Kühleffekte zu rechnen.  

Die Negativwirkung der bebauten Fläche auf das Kleinklima wird im Vergleich zum IST-Zustand 

reduziert.  

Luft  

Durch die Erhöhung des Grünanteils im Zuge der Planungsverwirklichung verbessert sich auch 

die lokale Luftqualität durch Sauerstoffproduktion sowie Luftschadstoffbindung.  

Die festgesetzten Maßnahmen begrenzen sich in ihrer Wirkung jedoch auf das Plangebiet. 

 

40 Vgl. IFU GmbH: Prüfung auf Erheblichkeit der Wärmeabgabe in Bezug auf das städtische Mikroklima, insbesondere 

auf die schützenswerten bodennahen Kaltluftströme, Frankenberg (Sachsen) (07/20242025), S. 32 ff.. 
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Sie bewirken eine Milderung der vorhandenen klimatischen Beeinträchtigungen. Ein relevanter 

Einfluss auf die bestehende örtliche klimatische Situation im Umfeld erfolgt hierdurch nicht.  

Zusätzliche Beeinträchtigungen sind für die Stadt Kelsterbach insgesamt und insbesondere für 

die unmittelbar angrenzende Bebauung auszuschließen.  

Durch die Änderung der Nutzung von eher verkehrsträchtigen Gewerbe- bzw. Logistiknutzungen 

hin zu erheblich verkehrsärmeren Nutzungen ist keine Verschlechterung der lufthygienischen 

Situation anzunehmen.   

2.3.5 Schutzgut Orts - und Landschaftsbild / Erholung  

Aufgrund der Lage im Siedlungskörper der Stadt Kelsterbach ist das örtliche Landschaftsbild als 

Schutzgut ohne Bedeutung, vielmehr wird mit der Planung Einfluss auf die Stadtgestalt 

genommen.  

Das bisherige Erscheinungsbild wird durch die Errichtung / Entwicklung neuer Bausubstanz bzw. 

durch die Errichtung der geplanten Rechenzentren eine deutliche Veränderung erfahren (vgl. 

Kap. I 4.1).  

Aufgrund der gegenüber dem bisherigen Zustand deutlich stärkeren Ein- und Durchgrünung des 

Areals erfolgt eine Aufwertung des Erscheinungsbilds im Nahbereich. Hiervon profitieren auch 

die zukünftigen Nutzer*innen der Fuß- / Radwegeverbindung entlang der alten Gleistrasse im 

Südwesten des Plangebiets.  

Hinsichtlich der Fernwirkung werden zukünftig die geplanten und hinsichtlich des bereits 

genehmigten und im Bau befindlichen Rechenzentrums errichteten Schornsteine mit einer Höhe 

von rund 38 m über Gelände sichtbar sein. Da es sich jedoch lediglich um die Schornsteine, also 

keine geschlossenen Baukörper handelt, entsteht keine einer Wandscheibe vergleichbare, 

erhebliche Wirkung. 

Der Geltungsbereich wird aufgrund der mit der Nutzung einhergehenden erhöhten 

Sicherheitsanforderungen jedoch auch in Zukunft für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. 

Demzufolge ist keine Veränderung des Erholungswertes gegeben. 

2.3.6 Schutzgut Mensch  

Auswirkungen auf den Menschen durch Geräusche  

Gewerbelärm  

Mit Planungsverwirklichung werden die bislang im Plangebiet ausgeübten im Wesentlichen 

logistischen Nutzungen in Gänze durch Rechenzentren ersetzt.  

Der Gutachter hat zur Ermittlung der Gewerbelärmemissionen den Regelfallbetrieb sowie den 

Notfallbetrieb untersucht.  

Gegenstand der gutachterlichen Betrachtung waren dabei insbesondere die Netzersatzanlagen 

(NEA), Abluftventilatoren, Rückkühler, Klimageräte und raumlufttechnischen Anlagen. 

Da keine konkreten schalltechnischen Planungen für die drei potenziellen Rechenzentren 

vorliegen, wurden für diese die Bauweise und Geräuschemissionsansätze aus der Prognose für 
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das bereits genehmigte und in Bau befindliche Rechenzentrum übernommen sowie 

Erfahrungswerte aus zahlreichen vorausgegangenen Untersuchungen für Rechenzentren mit 

einer typischen schalltechnischen Planung zugrunde gelegt. 

Untersucht wurden die schalltechnischen Auswirkungen auf die nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld des Plangebiets. 

 

Abbildung 25: Auszug aus der schalltechnischen Untersuchung, Immissionsorte im Umfeld des 

Plangebiets 41 

Bei der Ermittlung wurde ausgehend vom jeweils einzuhaltenden Immissionsrichtwert ausgehend 

ein Immissionszielwert (- 6 dB) festgelegt.  

Im Ergebnis der Untersuchung der Immissionen an den maßgeblichen Immissionsorten im 

Umfeld der Planung werden sowohl die Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowie die 

Immissionszielwerte durchgehend eingehalten.  

Tabelle 6: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte (IRW) für ausgewählte Immissionsorte 42 

IO Immissionsrichtwert Beurteilungspegel Lr Zielwert IRW -
6 dB 

Differenz Lr - Zielwert 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IO 1 55 40 49 32 49 34 0 -2 

IO 2 55 40 47 31 49 34 -2 -3 

 

41  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 

ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224); S. 21. 
42  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 

ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224); S. 30f. 
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IO 3 60 45 49 39 54 39 -5 0 

IO 4 65 65 36 22 59 59 -23 -37 

IO 5 65 50 39 29 59 44 -20 -15 

IO 6 65 50 35 25 59 44 -24 -19 

IO 7 65 65 49 39 59 59 -10 -20 

IO 8 65 65 54 45 59 59 -5 -14 

IO 9 55 40 40 31 49 34 -9 -3 

IO 10 55 40 43 34 49 34 -6 0 

Weitergehende Maßnahmen sind insofern nicht erforderlich.   

Auch hinsichtlich der Immissionen durch Spitzenpegel ermittelt der Gutachter eine durchgängige 

Einhaltung sowohl der maßgeblichen Immissionsrichtwerte sowie der davon abgeleiteten 

Immissionszielwerte. 

Verkehrslärm  

Auf das Plangebiet wirken sowohl Schienenlärm als auch Straßenverkehrslärm ein.  

Aufgrund der baustellenbedingten Sperrung des Straßenabschnittes Südliche Ringstraße 

zwischen den Kreisverkehrsplätzen Südliche Ringstraße / Am Südpark und Südliche Ringstraße 

/ Mörfelder Straße konnte keine aktuelle, repräsentative Verkehrszählung zur Erfassung der 

aktuellen Verkehrssituation in dem an das Plangebiet angrenzenden Straßennetz durchgeführt 

werden (vgl. Kap. I 6.3). Insofern war auch die Ermittlung der auf das Plangebiet einwirkenden 

Straßenverkehrslärmimmissionen nicht möglich.  

Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 bzw. der 16. BImSchV durch 

Verkehrslärm (Straße und Schiene) können daher nicht generell ausgeschlossen werden.  

Daher untersucht der Gutachter hiervon unabhängig verschiedene mögliche 

Lärmminderungsmaßnahmen. 

a. Aktiver Schallschutz durch Abschirmung  

Aus akustischer Sicht kommt ein Schallschirm (Lärmschutzwall und/oder -wand) entlang 

der Grundstückgrenzen in Betracht. Allerdings lassen sich mit einer städtebaulich 

vertretbaren Höhe entsprechender Anlagen im vorliegenden Fall keine flächendeckenden 

Lärmminderungen erzielen. Eine relevante Verbesserung der Geräuschsituation lässt sich 

maximal für Büronutzungen im Erdgeschoss erreichen. 

b. Grundrissgestaltung  

Grundsätzlich empfiehlt es sich aus schalltechnischer Sicht, ruhebedürftige Nutzungen in 

die von Straße und Schiene abgewandten Gebäudeteile zu legen. Aus den in der 

schalltechnischen Untersuchung dargestellten Rasterlärmkarten lässt sich entnehmen in 

welchen Bereichen eine besonders hohe Lärmbelastung vorliegt und wo die Anordnung 

von Büronutzungen unter schalltechnischen Gesichtspunkten sinnvoll wäre. 

c. Passiver Schallschutz gem. DIN 4109  

Alternativ und auch ergänzend zu möglichen aktiven Maßnahmen können passive 

Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung 

von Außenbauteilen (Fenster, Wände und Dächer ausgebauter Dachgeschosse) 
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schutzbedürftiger Nutzungen vorgesehen werden. Zur exakten Auslegung der 

Mindestanforderungen nach DIN 4109 oder VDI 2719 sind neben der Kenntnis der 

maßgeblichen Außenlärmpegel auch die Kenntnisse über die Nutzungsart der Räume, 

Raumgröße, Fensterflächenanteil, Bauausführung usw. erforderlich. Ein entsprechender 

Nachweis kann insofern erst auf Ebene der Ausführungsplanung erfolgen und im 

Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden. 

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung befindet sich das Plangebiet vollständig in 

Lärmpegelbereich IV. Daher werden Festsetzungen zum passiven Schallschutz gemäß DIN 4109 

getroffen.   

Verkehrslärmfernwirkungen  

Eine Veränderung hinsichtlich der Verkehrslärmfernwirkungen im Sinne der 16. BImSchV ist nur 

dann wesentlich, wenn sich der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräuschimmissionen um > 3 dB 

erhöht und zudem die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV überschritten werden. Dies kann 

im vorliegenden Fall aufgrund der erheblichen Reduzierung des zukünftigen Kfz-

Verkehrsaufkommen durch die geplante Ansiedlung eines Rechenzentrums und der berechneten 

Beurteilungspegel für die im Untersuchungsgebiet einwirkenden 

Schienenverkehrslärmimmissionen aus Sicht des Gutachters jedoch ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen auf den Menschen durch Luftschadstoffe  

Im Rahmen der fachgutachterlichen Untersuchung wurden potentielle Auswirkungen der 

Ansiedlung von Rechenzentren hinsichtlich möglicher Luftschadstoffbelastungen ermittelt und 

bewertet. 

Das bereits genehmigte Rechenzentrum im Süden des Plangebiets wurde bei der Ermittlung als 

bestehende Vorbelastung gewertet.  

Zur Sicherung der unterbrechungsfreien Stromversorgung sollen die Rechenzentrumsgebäude 

über Netzersatzanlagen (NEA) mit Hubkolbenverbrennungsmotoren als 

Notstromdieselmotoranlagen (NDMA) verfügen. Als Anhalt werden die Werte des bereits 

genehmigten Rechenzentrums herangezogen. Somit ergibt sich eine Gesamt-

Feuerungswärmeleistung von rund 420 MW.  

Bei den NDMA handelt es sich um Motoren, die mit schwefelarmem Heizöl oder Dieselkraftstoff 

betrieben werden können. Konservativ wird für die Berechnung Heizöl EL schwefelarm 

angenommen, da der Schwefelgehalt höher als bei Dieselkraftstoff ist und somit für diesen 

Brennstoff höhere Emissionen zu erwarten sind. 

Es wurde gemäß dem ĂLeitfaden zur Ermittlung der Schornsteinmindesthºhen und zulªssiger 

maximaler Betriebszeiten durch Immissionsprognosenñ mit Hilfe einer Immissionsprognose 

geprüft, ob die geplante Kaminhöhe ausreicht, um schädliche Umwelteinwirkungen nach § 5 

BImSchG zu vermeiden. Am Standort ist mit einer erhöhten Vorbelastung durch das bereits 

genehmigte Rechenzentrumsgebäude zu rechnen, welches sich ebenfalls innerhalb der Grenze 

des Bebauungsplans befindet. Es wird in diesem Fall gemäß Leitfaden empfohlen, als 

Beurteilungswert für eine irrelevante Zusatzbelastung einen Schwellenwert von 1% der 

Immissionsjahreswerte zu verwenden. Für die Kurzzeitbelastung von NO2 ist eine Vorbelastung 
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von 100 µg/m³ anzunehmen. Die resultierende maximale Betriebsstundenanzahl zur Einhaltung 

einer irrelevanten Zusatzbelastung ist im Ergebnis für die geplante Nutzung auskömmlich. 

Bei der am Beispiel des städtebaulichen Konzeptes in einer Maximalvariante ermittelten 

Betriebsstundenzahl werden durch die Zusatzbelastung keine Schwellenwerte für eine irrelevante 

Zusatzbelastung, Abschneidekriterien und Kurzzeitwerte von allen Rechenzentren am Standort 

(alle vier Gebäude) und damit allen Anlagen auf dem Gelände des Bebauungsplans 

überschritten. Die 44. BImSchV nimmt Anlagen, die ausschließlich dem Notbetrieb dienen oder 

die nicht mehr als 300 h/a in Betrieb sind, von den Emissionswerten für CO und NOx als NO2 

aus.  

Die Einzelfallentscheidung zur Zulassung geringerer Kaminhöhen nach TA Luft ist nach 

Empfehlung im Merkblatt Schornsteinhöhenberechnung des LAI nur auf solche Anlagen 

anzuwenden, die geringe Emissionsmassenströme oder Betriebszeiten von nicht mehr als 

300 h/a haben.  

Bei den durchgeführten Berechnungen wurde immer eine möglichst konservative 

Betrachtungsweise gewählt. Die Berechnung der drei neuen Rechenzentrumsgebäude unter 

Berücksichtigung einer Vorbelastung durch das bereits genehmigte Rechenzentrum führt in 

diesem Fall erfahrungsgemäß zu konservativeren Werten als eine Betrachtung aller vier 

Gebäude mit den jeweiligen Emissionsquellen. Weiterhin wird auch die Wahl des Brennstoffes 

konservativ angesetzt. Die Untersuchung hat damit gezeigt, dass ein Betrieb mehrerer 

Rechenzentren am Standort ohne schädliche Umwelteinwirkungen im Sine des § 5 BImSchG 

möglich ist. 

Weiterhin werden bei Einhaltung der o.g. Betriebsstunden für die Notstrombefeuerung auch die 

Grenzwerte, die Irrelevanzwerte sowie die Beurteilungswerte der Stoffe 

Á NO2 

Á SO2 

Á PM10 

Á PM2.5 

Á HCOH 

Á NH3 

zum Teil deutlich unterschritten.  

Auch liegt die Gesamtstaubdeposition unterhalb der entsprechenden Referenzwerte.  

Weiterhin liegt der maximale Stickstoff- und Sªureeintrag im gesch¿tzten Biotop ĂTherophytenflur 

s¿dlich von Kelsterbachñ mindestens 30 % unterhalb der jeweiligen Abschneidekriterien, der 

maximale Stickstoff- und Säureeintrag im FFH-Gebiet ĂKelsterbacher Waldñ sogar um mehr als 

50 % unterhalb der Abschneidekriterien.43 

 

43  TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH: Machbarkeitsstudie für Luftschadstoffe zum Bebauungsplan Nr. 

01/2024 ĂRechenzentrum Kornwegñ, Kºln (12/20224); S. 7. 
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Auswirkungen durch bei Planungsverwirklichung entstehenden Luftschadstoffen auf benachbarte 

schutzbedürftige Nutzungen und Naturinventare der Stadt Kelsterbach können somit 

ausgeschlossen werden.  

2.3.7 Schutzgut Kultur - und Sachgüter  

Bei Planungsverwirklichung werden zwar die vorhandenen Sachgüter in Form von Gebäuden und 

zugehörigen Frei- und Lagerflächen rückgebaut bzw. beseitigt, sie werden jedoch durch neuere 

Gebäude ersetzt.  

2.3.8 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie  

Die Planung steht der Nutzung erneuerbarer Energieträger nicht entgegen.  

Ergänzend wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Kelsterbach und der 

Eigentümerin / Vorhabenträgerin die Abnahme und Übergabe der mit dem Betrieb der 

Rechenzentren anfallenden Abwärme geregelt, so sollen die notwendigen Anlagen zur 

Wärmeübergabe auf dem Grundstück hergestellt werden.  

Darüber hinaus gelten die Vorschriften des Hessischen Energiegesetzes HEG unabhängig vom 

vorliegenden Bebauungsplan.  

2.3.9 Auswirkungen durch Abfälle  

Bodenaushub  

Im Zusammenhang mit dem Bodenaushub ist mit folgenden Schadstoffen zu rechnen: 

Á Schwermetalle 

Á Quecksilber. 

Á PAK 

Zur genauen Eingrenzung des Vorhandenseins entsprechender Stoffe werden baubegleitend 

Untersuchungen durchgeführt. Die Stoffe werden entsprechend der rechtlichen Vorgaben und / 

oder in Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Entsorgung zugeführt.  

Gebäuderückbau  

Zur genauen Eingrenzung des Vorhandenseins entsprechender Stoffe werden 

rückbaubegleitend Untersuchungen an der vorhandenen Gebäudesubstanz durchgeführt. Die 

Stoffe werden entsprechend der rechtlichen Vorgaben und / oder in Abstimmung mit den 

zuständigen Behörden der Entsorgung zugeführt.  

Anlagenbedingte  Abfälle  

Bei Planungsverwirklichung entstehen durch die geplanten Nutzungen allgemeine und 

gewerbliche Siedlungsabfälle in nutzungsüblichen Mengen, die dem Abfallkreislauf über die 

Entsorgungsbetriebe zugeführt werden.  
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2.3.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes und kumulative 

Wirkungen mit anderen Planungen  

Es besteht keine Notwendigkeit einer gesonderten Ermittlung und Bewertung von 

Wechselwirkungen, da eine sich gegenseitig verstärkende Beeinträchtigung der einzelnen 

Schutzgüter, die über die bereits beschriebene Einzelwirkung hinaus geht, nicht erkennbar ist. 

Planungen in der Umgebung des Plangebiets, durch die sich kumulative Auswirkungen auf 

Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher Ressourcen ergeben 

können sind nicht bekannt. 

2.3.11 Eingriffs -/Ausgleichsbilanzierung  

Bewertungsgrundlage / Voreingriffszustand  

Da für den Geltungsbereich bislang kein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt, wird das dieses 

als unbeplanter Innenbereich i.S.d. § 34 BauGB eingestuft. Entsprechend wird als 

planungsrechtlicher Voreingriffszustand die im Zuge der naturschutzfachlichen Untersuchungen 

erfasste Bestandssituation zu Grunde gelegt.  

Eingriffs -/Ausgleichsbetrachtung  

Als Ergänzung zur verbal-deskriptiven Beschreibung der einzelnen Schutzgüter hinsichtlich Ist-

Zustand, Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall wurde hinsichtlich der naturschutzfachlichen 

und landschaftspflegerischen Belange für den Geltungsbereich eine ergänzende rechnerische 

Überprüfung der Eingriffs-/Ausgleichssituation in Form einer Bilanzierung nach dem hessischen 

Biotopwertverfahren durchgeführt. Grundlage hierfür war das hessische Biotopwertverfahren der 

KV 2018 (Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das Führen von 

Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen 

(Kompensationsverordnung - KV) vom 26. Oktober 2018). 

Bewertungsgrundlage Voreingriffszustand  

Tabelle 7: Bilanzierung  Voreingriffszustand 44 

Bezeichnung Standard -Nutzungstyp / Typ -Nr. 
WP je 

m² 
Flächenanteil 

in m²  
Biotopwert  

1.1 Flächen gemäß Bestandsaufnahme vom 08.04.2024 (gesamt 109.232 m²)  

Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen 
Standorten (02.200) 

39 1.420 55.380 

Standortfremde bzw. nicht heimische Hecken / Gebüsche 
(02.500) 

20 1.277 25.540 

Einzelbaum einheimisch, standortgerecht, Obstbaum (04.110) 34 403 13.702 

Einzelbaum nicht heimisch, nicht standortgerecht, Exot (04.120) 23 159 3.657 

 

44  Gºtte Landschaftsarchitekten mbH: Gr¿nordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum 

Kornwegñ, Frankfurt (11/2024); S. 45. 
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Bezeichnung Standard -Nutzungstyp / Typ -Nr. 
WP je 

m² 
Flächenanteil 

in m²  
Biotopwert  

Gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich, arten- 
und strukturarme Hausgärten (11.221) 

14 3.438 48.132 

Nahezu bis vollständig versiegelte Flächen, Pflaster/Asphalt 
(10.520/10.510) 

3 58.420 175.260 

Schotter., Kies- und Sandflächen, -wege, -plätze, 
wasserdurchlässige Flächen und solche mit gezielter 
Versickerung (10.530) 

6 320 1.920 

Dachfläche, nicht begrünt (10.710) 3 44.357 133.071 

Summe  109.232 456.662 

Eingriffs -/Ausgleichsbetrachtung  

Tabelle 8: Bilanzierung Pr ognose -Planfall 45 

Bezeichnung Standard -Nutzungstyp / Typ -Nr. 
WP je 

m² 
Flächenanteil 

in m²  
Biotopwert  

SO Sonstige Sondergebiete, Zweckbestimmung "Rechenzentren" (gesamt 109.232 m²) 

2.1 davon überbaubare Fläche (bei GRZ 0,8 = 87.418 m²) 

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (10.510) bzw. nahezu 
versiegelte Flächen, Pflaster (10.520)1 

3 40.377 121.131 

Dachfläche, nicht begrünt (10.710)1  3 44.659 133.977 

Dachfläche, extensiv begrünt (10.720)2  19 2.350 44.650 

Neuanlage Fassadenbegrünung (10.743)3  13 2.354 30. 602 

2.2 davon nicht überbaubare Fläche (Fläche mit Bodenanschluss auf 20 % = 21.846 m²) 

2.2.1 davon Anpflanzfläche P1    2.702 m² 

Neupflanzung von Hecken / Gebüschen (02.500) 20 2.430 48.600 

Einsaat mit autochthonem Saatgut (Bewertung analog 
Neuanlage strukturreicher Hausgärten - 11.223)4 

20 272 5.440 

2.2.2 davon Anpflanzfläche P2    1.554 m² 

Neupflanzung von Hecken / Gebüschen (02.500) 20 819 16.380 

gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich (11.221) 14 735 10.290 

Erhalt Einzelbaum, einheimisch (04.110), 8 Stk, ermittelte 
Kronentrauffläche  

34 176 5.984 

Neupflanzung Einzelbaum mind. 2. Ordnung, nicht einheimisch 
(04.120), 16 Stk, Stammumfang 16 ï 18 cm ) 5 

23 48 1.104 

2.2.3 davon Anpflanzfläche P3    766 m² 

 

45  Gºtte Landschaftsarchitekten mbH: Gr¿nordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 01/2024 ĂRechenzentrum 

Kornwegñ, Frankfurt (11/2024); S. 45f. 
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Bezeichnung Standard -Nutzungstyp / Typ -Nr. 
WP je 

m² 
Flächenanteil 

in m²  
Biotopwert  

Neupflanzung von Hecken / Gebüschen (02.500) 20 342 6.840 

gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich (11.221) 14 424 5.936 

Neupflanzung Einzelbaum 2. Ordnung, nicht einheimisch 
(04.120), 7 Stk, Stammumfang 16 ï 18 ) 5 

23 21 483 

2.2.4 davon Erhaltungsfläche E1    341 m² 

Standortfremde bzw. nicht heimische Hecken/Gebüsche 
(02.500) 

20 341 6.820 

2.2.5 davon Erhaltungsfläche E2    1.099 m² 

Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen 
Standorten (02.200) 

39 1.099 42.861 

2.2.6 davon Begrünung Grundstücksfreifläche    15.384 m² 

Neupflanzung von Hecken / Gebüschen (02.600) 20 5.892 117.840 

gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich (11.221) 14 9.492 132.888 

Neupflanzung Einzelbaum mind. 2. Ordnung, nicht einheimisch 
(04.120), 98 Stk, Stammumfang 16 - 18 cm ) 5, 6 

23 294 6.762 

2.3.1 Anpflanzung zeichnerisch festgesetzter Bäume 

Neupflanzung Einzelbaum 2. Ordnung, nicht einheimisch 
(04.120), 4 Stk, Stammumfang 16 - 18 cm ) 5 

23 12 276 

Summe  109.232 738.863 

Gemäß Grünordnungsplan ergibt sich bei Gegenüberstellung von Bestandswert und Zielwert 

derzeit insgesamt folgender Wert: 

Zielwert Baugebiet (GB des Bebauungsplanes): 738.863 

Bestandswert (GB des Bebauungsplanes):  -456.662 

Summe:      +282.201 

Durch den Überschuss von +282.201 Biotopwertpunkten sind weitere Maßnahmen, 

insbesondere ein externer Ausgleich, nicht erforderlich.  

Der Biotopwertüberschuss soll dem kommunalen Ökokonto gutgeschrieben werden. 

Entsprechende Reglungen werden in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Kelsterbach gesichert.  

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Auswirkungen und geplante Überwachungsmaßnahmen  

Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind innerhalb des 

Geltungsbereiches die folgenden Flächen und Maßnahmen vorgesehen:  




































